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Das ABC der Anti-Korruption 

Das ABC der Antikorruption versteht sich nicht als juristisches Nachschlage-
werk, sondern als laienverständliche Zusammenstellung ausgewählter Be-
griffe aus dem Bereich der Antikorruption. Die Broschüre ist ein Ratgeber, um 
allen die sich mit dem Bereich auseinandersetzen einen guten Einstieg in die 
Thematik der Korruptionsvermeidung zu bieten. 

Grundlegend überarbeitet und an die aktuelle Gesetzeslage angepasst, 
dürfen wir Ihnen die dritte Auflage des ABC's der Antikorruption präsentieren. 
Ein ganz besonderer Dank gebührt allen, die uns bei der Publikation mit ihrer 
Expertise und ihrem Fachwissen tatkräftig unterstützt haben, den Autoren 
und Autorinnen sowie den Revisoren und Revisorinnen. Die Namen finden  
Sie im Impressum. 
 
Österreich liegt im CPI 2021 auf Rang 13 von insgesamt 180 erfassten Staa-
ten. Die Antikorruptionsbestrebungen in unserem Land erreichen im interna-
tionalen Vergleich keinesfalls ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wir stagnieren 
seit Jahren, der Abstand zu den zehn bestplatzierten Staaten wird immer grö-
ßer, Österreich gehört aber wieder in die „Top-ten“, wie zuletzt im Jahr 2005. 

Dieser Leitfaden soll als Baustein dienen, um dieses Ziel zu erreichen. Das 
ABC ist eine Pflichtlektüre für alle Zielgruppen, die sich mit dem Thema der 
Antikorruption beschäftigen. 

Die dritte Auflage des ABC der Antikorruption ist auch in digitaler Form auf 
unserer neuen Website (www.ti-austria.at) für Sie zum Download verfügbar.

Mit dieser Broschüre setzt TI-Austria die Bestrebungen Antikorruption als 
wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft zu etablieren, fort. Dies schaffen 
wir nur mit Ihrer Hilfe! Ich darf Sie einladen, aktives Mitglied bei TI-Austria zu 
werden und Projekte aktiv mitzugestalten.

Prof. Eva Geiblinger
Vorstandsvorsitzende TI-Austria
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Accountability
Der Begriff defi niert die Übernahme von 
Verantwortung für eigenes Handeln so-
wie die transparente Offenlegung der Er-
gebnisse und steht im engen Konnex mit 
Korruptionsbekämpfung. Accountability 
bezieht sich auch auf die Nachvollzieh-
barkeit staatlichen Handelns, welches 
von diesen Prinzipien geleitet werden 
soll. Dadurch wird gewährleistet, dass 
im besten Interesse des Staates gehan-
delt und dafür die entsprechende Ver-
antwortung übernommen wird.

Amtsgeheimnis
Sämtliche Tatsachen, die Beamtinnen 
und Beamten sowie Organen öffentli-
cher Körperschaften im Rahmen ihrer 
Tätigkeit bekannt werden, fallen unter 
die in Österreich verfassungsrechtlich 
geschützte amtliche Verschwiegenheits-

pfl icht, sofern die Geheimhaltung im In-
teresse der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit, der Landesverteidigung, der 
auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft-
lichen Interesse einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung 
einer Entscheidung oder im überwie-
genden Interesse der Parteien liegt. Art. 
20 Abs 3 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes (B-VG) sieht vor, dass diese 
Informationen nur dann preisgegeben 
werden dürfen, wenn dies gesetzlich 
ausdrücklich bestimmt wird. Oft wer-
den Auskünfte von öffentlichem Interes-
se unter Verweis auf die Verschwiegen-
heitspfl icht verweigert. Die Verletzung 
des Amtsgeheimnisses wird nach § 310 
Strafgesetzbuch (StGB) mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht.

Wichtig: Seit vielen Jahren wird dieser 
weitreichende Schutz kritisiert, im Febru-
ar 2021 wurde nunmehr der Entwurf des 
Informationsfreiheitsgesetz in die parla-
mentarische Begutachtung geschickt. 
Mit diesem soll die Amtsverschwiegen-
heit weitgehend abgeschafft werden.

vgl. Art. 20 Abs 3 Bundes-Verfassungsgesetz
und § 310 Strafgesetzbuch

Amtsgeschäft
Dies sind alle faktischen und rechtlichen 
Tätigkeiten von Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern, die zur unmittelbaren Er-
füllung der Vollziehungsaufgaben eines 
Rechtsträgers bzw. Rechtsträgerin die-
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nen. Also zum eigentlichen Gegenstand 
des jeweiligen Amtsbetriebes gehören 
und für die Erreichung der amtsspezi-
fischen Vollziehungsziele sachbezogen 
relevant sind. Neben Rechtshandlun-
gen, wie etwa dem Erlassen eines Be-
scheides, sind auch faktische Tätigkeiten 
(beispielsweise das Verfassen einer Ent-
scheidung oder die Vornahme von Ins-
pektionen) umfasst.

Amtsmissbrauch
Diesen begehen Beamtinnen und Beam-
te gem. § 302 StGB, welche wissentlich 
die Befugnis missbrauchen, im Namen 
des Bundes, eines Landes, eines Ge-
meindeverbandes, einer Gemeinde oder 
einer anderen Person des öffentlichen 
Rechtes als deren Organ in Vollziehung 
der Gesetze Amtsgeschäfte vorzuneh-
men. Diese müssen zudem den Vorsatz 
haben andere zu schädigen. 

Wichtig: Der Begriff der Beamtin bzw. 
des Beamten im strafrechtlichen Sinn 
ist in § 74 Abs. 1 Z. 4 StGB definiert 
und darf nicht mit dem (teilweise über-
schneidenden) Begriff der Amtsträ-
gerin bzw. des Amtsträgers verwech-
selt werden. Amtsmissbrauch kann 
auch durch Unterlassung einer Hand-
lung begangen werden. Selbst bei Be-
folgung einer Weisung von Vorgesetz-
ten kann Amtsmissbrauch vorliegen, 
denn auch strafgesetzwidrige Weisun-
gen dürfen nicht befolgt werden. Amts-
missbrauch wird mit einer  Freiheitsstrafe

von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren bedroht, der schwere Amts-
missbrauch gem. § 302 Abs. 2 StGB 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren.

vgl. § 74 Abs. 1 Z. 4 und § 302 StGB

Amtsträger
Der Begriff wird in § 74 Abs. 1 Z. 4a 
StGB definiert. Dieser umfasst sämtli-
che Personen, welche öffentliche Auf-
gaben im Bereich der Gesetzgebung, 
Justiz und Verwaltung wahrnehmen. 
Der Anwendungsbereich umfasst inlän-
dische Behörden und öffentlich-recht-
liche Körperschaften im Rahmen der 
Hoheitsverwaltung (beispielsweise das 
Gemeindeamt, den Nationalrat, die So-
zialversicherungsträger, Universitäten), 
staatsnahe Unternehmen (etwa die Aus-
tro Control) sowie internationale Organi-
sationen und vergleichbare Institutionen 
anderer Staaten. Auch Unionsbeamtin-
nen und Unionsbeamte können gem. § 
74 Abs. 1 Z. 4b StGB unter den Be-
griff der Amtsträgerin bzw. des Amts-
trägers fallen. 

Wichtig: Die strafrechtlichen Delikte in 
§§ 304-308 StGB knüpfen an die Eigen-
schaft als Amtsträgerin bzw. Amtsträ-
ger an, darunter fallen beispielsweise 
Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme. 

vgl. § 74 Abs. 1 Z. 4a und § 74 Abs. 1 Z 4b StGB 
und §§ 304-308 StGB
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Anti-Korruptions-
beauftragte
Diese werden zur Bekämpfung von 
 Korruption in Dienststellen der Bun-
des- und Landesverwaltung bzw. auf 
kommunaler Ebene bestellt. In der Pri-
vatwirtschaft werden ihre Aufgabenbe-
reiche oft von der Compliance-Abtei-
lung eines Unternehmens betreut. Dazu 
gehören:

  Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner für Beschäftigte und 
Dienststellenleitung, auch ohne Ein-
haltung des Dienstweges, sowie für 
Bürgerinnen und Bürger;

  Beratung der Dienststellenleitung;
  Aufklärung der Beschäftigten;
  Mitwirkung bei der Fortbildung;
  Beobachtung und Bewertung von 

Korruptionsanzeichen; 
  Mitwirkung bei der Information der 

Öffentlichkeit über dienst- und straf-
rechtliche Sanktionen;

  Unterrichtung der Dienststellenlei-
tung bei Verdacht einer Korruptions-
straftat;

  Vorschläge zu internen Ermittlun-
gen, zu Maßnahmen gegen Ver-
schleierung und zur Mitteilung an 
die Strafverfolgungsbehörden.

Anti-Korruptionsfibel:
Korruptionsstraf-
rechtsänderungs-
gesetz 2012
Das Bundesministerium für Justiz hat 
eine Fibel zum Korruptionsstrafrechtsän-
derungsgesetz 2012 erarbeitet. In dieser 
werden die Grundbegriffe des Korrup-
tionsstrafrechts anhand von Praxisbei-
spielen dargestellt und Antworten auf 
Auslegungsfragen vorgeschlagen. Inhalt-
lich beleuchtet die Fibel, die durch das 
Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 
2012 erfolgten Erweiterungen der inlän-
dischen Gerichtsbarkeit und des Begriffs 
Amtsträgerin bzw. Amtsträger sowie 
die Änderungen in Bezug auf einzelne 
Tatbestände des österreichischen Straf-
gesetzbuches (StGB).

Anti-Korruptions-
Management-System
Die ISO Norm 37001 „Anti-Korruptions-
Management System“ ist eine, von der 
Internationalen Organisation für Normung 
ISO (engl. International Organization for 
Standardization) entwickelte, Norm für 
die Einführung, den Betrieb und die Wei-
terentwicklung eines Antikorruptions-Ma-
nagement Systems. Dieses System kann 
in ein übergeordnetes Management Sys-
tem integriert werden. Der ISO Standard 
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37301 für Compliance Management Sys-
teme, der ISO Standard 37002 für Hin-
weisgeber Management Systeme und 
der ISO 37000 Guidance for the Gover-
nance of Organizations sind weitere ISO 
Standards in diesem Bereich. 

Asset Recovery
Diese beschreibt den Prozess der Rück-
führung von Erlösen aus Korruptionsde-
likten in das Herkunftsland. Diese Rück-
führung ist ein fundamentales Prinzip der 
UNCAC (Artikel 51-59). Auf dieser Grund-
lage wurde 2007 die Stolen Asset Reco-
very Initiative (StAR) gegründet, welche 
das führende Instrument der Internatio-
nalen Gemeinschaft zur Rückführung ge-
stohlener Vermögenswerte ist.

vgl. Art. 51-59 United Nations Convention Against
Corruption Chapter V - Asset recovery

Audit
Die unabhängige und objektive Über-
prüfung von Prozessen oder Vorgängen, 
um die Einhaltung von internen und exter-
nen Richtlinien und Anweisungen sicher-
zustellen sowie hierauf aufbauend Opti-
mierungsvorschläge zu empfehlen, wird 
als Audit bezeichnet. Sie können sowohl 
intern von der Internen Revision als auch 
extern, beispielsweise von Wirtschafts-
prüferinnen und Wirtschaftsprüfern so-
wie von Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten, durchgeführt werden.

Bankgeheimnis
§ 38 Bankwesengesetz beinhaltet das 
Recht und die Pfl icht eines Kreditinsti-
tuts, Auskünfte über Kundinnen und 
Kunden zu verweigern. Dieser Schutz 
steht in Österreich im Verfassungsrang 
und darf nur durch Gerichtsbeschluss 
z.B. in Strafverfahren wegen Steuer-
betrug, Geldwäsche, Korruption etc. 
aufgehoben werden. Das Bankgeheim-
nis steht als korruptionsfördernd in der 
Kritik, da Bestechungsgelder leichter 
versteckt werden können. Im Rahmen 
der Steuerreform 2015/2016 wurde das 
Bankgeheimnis für Finanzverfahren ge-
lockert, um besser gegen Steuerbetrug 
vorgehen zu können. 

vgl. § 38 BWG
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Beamtin 
und Beamter
Die zentrale Bestimmung des öster-
reichischen Korruptionsstrafrechts im 
öffentlichen Sektor ist der Amtsmiss-
brauch. Unmittelbare Täterin oder Tä-
ter kann nur eine Beamtin oder ein Be-
amter sein. Nach dem österreichischen 
Strafrecht ist eine Beamtin bzw. ein Be-
amter jede physische Person, 

  die bestellt ist, im Namen bestimm-
ter, gesetzlich normierter Rechts-
träger und Rechtsträgerinnen (ins-
besondere Bund, Länder und 
Gemeinden)  
als deren Organ Rechtshandlungen 
vorzunehmen oder

  die sonst mit Aufgaben der Bun-
des-, Landes- oder Gemeindever-
waltung betraut ist.

Erfasst sind für österreichische Rechts-
trägerinnen und Rechtsträger einschrei-
tende Beamtinnen und Beamte (die 
nicht unbedingt österreichische Staats-
bürgerinnen oder Staatsbürger sein 
müssen). Ausländische Beamtinnen 
und Beamte können auf Grund des 
Gesetzes oder zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen bei einem Einsatz im Inland 
österreichischen gleichgestellt sein. Ein 
dienstrechtliches Ernennungs- oder An-
stellungsverhältnis oder die Einbindung 
in die Organisationsstruktur der Rechts-
trägerin oder des Rechtsträgers ist keine 
zwingende Voraussetzung für die Eigen-
schaft als Beamtin und Beamter. Maß-

geblich ist die Ausübung der betreffen-
den Funktion im Namen und mit Willen 
der Rechtsträgerin oder des Rechtsträ-
gers.

vgl. § 74 Abs. 1 Z. 4 und § 302 StGB

Beschaffungswesen
Unter Beschaffung im betriebswirt-
schaftlichen Sinn versteht man den Ein-
kauf von Waren und Dienstleistungen. 
Beschaffungsaufträge des Staates, die 
über eine bestimmte finanzielle Grenze 
hinausgehen, müssen im Rahmen eines 
streng festgelegten Verfahrens vergeben 
werden. Um die Korruptionsanfälligkeit 
in diesem Bereich zu reduzieren, existiert 
in Österreich etwa die Bundesbeschaf-
fung GmbH (BBG). Dies ermöglicht die 
Bündelung der öffentlichen Beschaffung 
für Bundesministerien, Länder, Städte 
und Gemeinden, aber auch ausgeglie-
derte Unternehmen, Hochschulen und 
Einrichtungen im Gesundheitsbereich.

Bestechung –
Bestechlichkeit
Im österreichischen Strafrecht wird die 
Zuwendung an Amtsträgerinnen und 
Amtsträger oder Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter für die pflichtwid-
rige Vornahme oder Unterlassung ei-
nes Amtsgeschäft als Bestechung de-
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finiert. Der Straftatbestand wird erfüllt, 
wenn sich die Person dafür einen Vorteil 
für sich oder Dritte fordert, annimt oder 
sich versprechen lässt. Bestechlichkeit 
wiederum betrifft spiegelbildlich jene 
Amtsträgerinnen und Amtsträger oder 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
die sich bestechen lassen. Die Strafdro-
hung beträgt bis zu 10 Jahre.

Wichtig: Werden für pflichtgemäße 
Amtsgeschäfte Zuwendungen gegeben, 
spricht man von Vorteilszuwendung bzw. 
Vorteilsannahme.

vgl. §§ 304, 307 StGB

Bestechungsgeld
☛ siehe Schmiergeld

Betrügerische
Absprache
Zu denken ist in diesem Zusammen-
hang – abgesehen von klassischen Be-
trugsfällen – insbesondere an wettbe-
werbsbeschränkende Absprachen in 
Vergabeverfahren (§ 168b StGB). Nach 
dieser Bestimmung wird bestraft, wer 
bei einem Vergabeverfahren einen Teil-
nahmeantrag stellt, ein Angebot legt 
oder Verhandlungen führt, die auf einer 
rechtswidrigen Absprache beruhen. Die 
Absprache muss darauf abzielen, Auf-

traggeberinnen und Auftraggeber zur 
Annahme eines bestimmten Angebots 
zu veranlassen.

Generell werden geheime, unerlaub-
te Absprachen zwischen mehreren mit 
der Absicht, einen Vorteil zu Lasten von 
zumindest einer beteiligten Partei zu er-
langen, als Kollusion bezeichnet. Kol-
lusives Vorgehen liegt zahlreichen Kor-
ruptionssachverhalten zu Grunde. So 
werden beispielsweise bei Kickback-
Zahlungen betrügerische Absprachen 
getroffen, um zum Nachteil der Vertre-
tenen einen rechtswidrigen Vorteil zu ge-
nerieren. Betrügerische Absprachen in 
einem wettbewerbsrechtlichen Zusam-
menhang können den Tatbestand der 
Marktmanipulation erfüllen. 

vgl. § 168b StGB, § 304 ff StGB und §§ 154 und 
164 Börsegesetz 2018 iVm Art 12 und 15 Markt-
missbrauchsverordnung

Bilanzstrafrecht
Mit diesem wird darauf abgezielt, fehler-
hafte Mitteilungen über bestimmte Um-
stände, die eine Gesellschaft betreffen, 
zu verhindern. Geschützt werden soll 
die richtige und vollständige Abbildung 
wirtschaftlicher Marktgegebenheiten, 
somit das Funktionieren des Marktes 
und auch das Rechtsgut des (Anlage-)
Vermögens. Mit dem Strafrechtsände-
rungsgesetz 2015 wurden die – bisher 
in einzelnen Materiengesetzen normier-
ten – Bilanzstrafrechtsdelikte vereinheit-
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licht und in §§163a bis 163d StGB zu-
sammengefasst. 

Wichtig: Strafbar ist die unvertretba-
re Darstellung wesentlicher Informatio-
nen über bestimmte Verbände (die in 
§ 163c StGB genannt sind und insbe-
sondere Kapitalgesellschaften umfas-
sen) durch Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger oder die Er-
stattung von unvertretbaren Berichten 
von Prüferinnen und Prüfern dieser Ver-
bände. Gem. § 163a StGB ist die unver-
tretbar falsche oder unvollständige Dar-
stellung von bedeutsamen wesentlichen 
Informationen, die die Vermögens-, Fi-
nanz- oder Ertragslage des Verbandes 
betreffen oder für die Beurteilung der 
künftigen Entwicklung der Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage entscheidend 
sind, durch Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger in bestimmten 
Darstellungsmedien oder Foren strafbar. 
Die falsche oder unvollständige Informa-
tion hierüber muss geeignet sein, einen 
erheblichen Schaden für den Verband, 
dessen Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter, Mitglieder, Gläubigerinnen und 
Gläubiger oder für Anlegerinnen und An-
leger herbeizuführen. Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträger, die 
es Unterlassen einen Sonderbericht zu 
erstatten, der angesichts der drohenden 
Gefährdung der Liquidität des Verban-
des gesetzlich geboten ist, sind ebenso 
zu bestrafen (§ 163a Abs 2 StGB).

Prüferinnen und Prüfer (insbesondere 
Abschluss-, Gründungs- und Sonder-
prüferinnen und Prüfer) machen sich

strafbar, wenn in ihrem Prüfbericht, ei-
nem Vortrag oder bei Auskunft in der 
Haupt-, General- oder Mitgliederver-
sammlung bzw. sonst einer Versamm-
lung der Gesellschafter oder Mitglieder 
des Verbandes vorsätzlich in unvertret-
barer Weise wesentliche Informationen 
falsch oder unvollständig dargestellt 
werden oder verschwiegen wird, dass 
der Jahres- oder Konzernabschluss, 
der Lage- oder Konzernlagebericht oder 
sonst der geprüfte Abschluss, Vertrag 
oder Bericht wesentliche Informationen 
in unvertretbarer Weise falsch oder un-
vollständig darstellt (§ 163b StGB).

Die einzelnen Möglichkeiten durch Rich-
tigstellung tätige Reue zu üben sind in 
§ 163d StGB normiert.

vgl. § 163a ff StGB

Briefkastenfirma
Dabei handelt es sich um ein Unterneh-
men, welches in einem Land registriert 
ist, dort jedoch keine oder nur gering-
fügige Geschäfte betreibt. Der Unter-
nehmenssitz wird oftmals aus steuer-
rechtlichen Gründen eingerichtet. Meist 
existiert an der offiziellen Adresse le-
diglich ein Postfach, daher der Name 
Briefkastenfirma. Im Zusammenhang 
mit Großkorruption und Geldwäsche 
spielen derartige Briefkastenfirmen eine 
bedeutende Rolle, da mit ihrer Hilfe Ein-
künfte oder Vermögen aus korrupten 
Geschäften verschleiert werden können. 
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Die tatsächlichen Eigentümerinnen und 
Eigentümer bleiben zumeist anonym.

Bundesamt
zur Korruptions -
prävention
und Korruptions-
bekämpfung (BAK) 
Das BAK ist eine Einrichtung des Bun-
desministeriums für Inneres. Es ist de 
lege organisatorisch außerhalb der Ge-
neraldirektion für die öffentliche Sicher-
heit angesiedelt und bundesweit zustän-
dig für

  die Vorbeugung, Verhinderung und 
Bekämpfung von Korruption,

  die enge Zusammenarbeit mit der 
Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft (WKStA), 

  die Wahrnehmung zentraler Funk-
tionen im Bereich der sicherheits- 
und kriminalpolizeilichen Zusam-
menarbeit mit ausländischen und 
internationalen Antikorruptionsein-
richtungen. Korruption ist ein kom-
plexes Phänomen und erfordert 
daher in der Bekämpfung einen ein-
heitlichen Ansatz. Entsprechend 
dem gesetzlichen Grundauftrag 
folgt das BAK einem 4-Säulen-Mo-
dell:

  Prävention – umfasst unter ande-

rem die Analyse von Korruptions-
phänomenen und die Entwicklung 
geeigneter Präventionsmaßnahmen.

  Edukation – durch Informationsver-
mittlung, Aufklärung und Bildung 
von Problembewusstsein.

  Repression – im Sinne von sicher-
heits- und kriminalpolizeilichen Er-
mittlungen.

  Kooperation – mit nationalen und 
internationalen Einrichtungen, die im 
Bereich Korruptionsprävention und 
-bekämpfung tätig sind sowie der 
Austausch von „Best Practices“.

Business
Judgement Rule
Damit wird der Beurteilungsmaßstab für 
die Haftung von Managerinnen und Ma-
nagern definiert. Flankierend zur straf-
rechtlichen Einschränkung des Un-
treue-Tatbestands auf unvertretbare 
Vertretungshandlungen wurde im Zuge 
der Strafrechtsreform 2015 die bislang 
schon von der Judikatur angewandte 
Business Judgement Rule im Aktienge-
setz sowie im GmbH-Gesetz verankert. 
Ein Vorstandsmitglied, eine Geschäfts-
führerin oder ein Geschäftsführer handelt 
im Einklang mit der Sorgfalt einer ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäfts-
leitung, wenn die Person sich bei einer 
unternehmerischen Entscheidung nicht 
von sachfremden Interessen leiten lässt 
und auf Grundlage angemessener Infor-
mation annehmen darf, zum Wohle der 
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Certifi ed Fraud 
Examiner (CFE)
Dabei handelt es sich um eine weltweit 
anerkannte Ausbildung samt Zertifi zie-
rung für Expertinnen und Experten, die in 
den Bereichen Prävention, Aufdeckung 
und Aufklärung von Wirtschaftskrimina-
lität tätig sind. Die Zertifi zierung erfolgt 
durch die Association of Certifi ed Fraud 
Examiners (ACFE) und beinhaltet The-
men wie betrügerische Finanztransak-
tionen, rechtliche Gesichtspunkte des 
Betruges, Ermittlungsmethoden, Be-
trugsprävention und Abschreckung. 

Code of Conduct
☛ siehe Verhaltens kodex

Gesellschaft zu handeln. Da eine aus-
reichend vorbereitete Entscheidung als 
nicht sorgfaltswidrig gesehen wird, wer-
den riskante, aber der Business Judge-
ment Rule entsprechende Entscheidun-
gen dem Wirtschaftskriminal entzogen. 
Sofern sich Entscheidungen der Ge-
schäftsleitung innerhalb der Business 
Judgement Rule bewegen, sind die-
se nicht unvertretbar und folglich auch 
nicht strafbar.

vgl. § 84 Abs. 1a AktG und § 25 Abs. 1a GmbHG

Business 
Partner Screening
Dieses bezeichnet die systematische 
und risikoorientierte Analyse von Ge-
schäftspartnerinnen und Geschäfts-
partnern, insbesondere hinsichtlich ih-
rer Integrität und Zuverlässigkeit. Der 
Überprüfung kommt insbesondere bei 
der Zusammenarbeit mit Vertriebspart-
nerinnen und Vertriebspartnern sowie 
im Rahmen von Mergers & Acquisiti-
ons für eine wirksame Korruptionsprä-
vention zunehmend Bedeutung zu. Zu 
den Instrumenten des Business Partner 
Screenings zählen das Abgleichen von 
Geschäftspartnerinnen und Geschäfts-
partnern mit Sanktions- und Embargolis-
ten, die Durchführung von Background 
Checks unter Nutzung spezieller Daten-
banken, die Einholung und Bewertung 
von Informationen sowie die Durchfüh-
rung einer Business Partner Due Dili-
gence Prüfung. 
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Collective Action
Bedeutet das Verfolgen eines gemein-
samen Ziels durch ein Kollektiv. Dieses 
kann aus verschiedensten Gruppen zu-
sammengesetzt sein (Regierungen, nicht-
staatliche Organisationen, Unternehmen, 
zivile Personen, aber auch aus Unterneh-
men der gleichen Branche), die im ge-
meinsamen Handeln eine Stärke und eine 
schnellere Erreichung des angestrebten 
Ziels sehen. Im Antikorruptions-Kontext 
ist das gemeinsame Ziel, eine gesamtge-
sellschaftliche Antikorruptions-Kultur zu 
etablieren. Dazu werden Maßnahmen wie 
gemeinsame Verhaltenskodizes, Richt-
linien, Regelwerke und Vereinbarungen 
(prinzipienbasiert bis rechtsverbindlich) 
erarbeitet. Diese sollen dabei helfen, den 
Weg zu einer korruptionsfreien Gesell-
schaft zu ebnen.

Compliance
Der Begriff stammt aus dem Englischen 
(„to comply with“ bedeutet in Überein-
stimmung mit etwas zu handeln) und stellt 
im juristischen Sinn auf rechtskonformes 
Handeln ab. Im engeren Sinn geht es um 
die Einhaltung von Gesetzen und internen 
Regeln, im weiteren Sinn auch um ethi-
sche Grundprinzipien. Prävention und Re-
aktion sind die zentralen Elemente eines 
Compliance Management Systems zur 
Vermeidung bzw. zur Früherkennung und 
Sanktionierung von Fehlverhalten.

Compliance 
Management 
System (CMS)
Dieses umfasst alle Grundsätze, Maß-
nahmen und Prozesse zur Absicherung 
der Rechtmäßigkeit seines Handelns, be-
sonders zur Förderung von integrem Ver-
halten sowie zur Vermeidung und Auf-
deckung von Fehlverhalten. Die genaue 
Zusammensetzung eines Compliance 
Management Systems ist von vielen Fak-
toren in Organisationen abhängig, we-
sentlich sind jedoch:

  Compliance Kultur 
  Tone from the Top / Tone from the 

Middle
  Kommunikation
  Compliance Risk Assessment und 

Monitoring der risikoreduzierenden 
Maßnahmen

  Prävention z.B. durch Compliance-
Richtlinien, Schulungen, Kontrollen in 
wichtigen Geschäftsprozessen, Busi-
ness Partner Due Diligence und För-
derung von Compliance durch Hu-
man Resource-Instrumente

  Reaktion in Form von Aufdecken und 
Sanktionierung von Fehlverhalten, 
Compliance Audits, Unterstützung 
von Hinweisgeberinnen und Hin-
weisgebern

  Kontinuierliche Verbesserung des 
CMS

  Compliance Organisation
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Compliance Officer
Das Aufgabengebiet der Complian-
ce Officer umfasst die Unterstützung 
des Managements bei der Implemen-
tierung, Überwachung und Weiterent-
wicklung des Compliance Manage-
ment Systems. Was genau zu den 
Aufgaben gehört, hängt von Risiko-
profil, Größe und Struktur des Unter-
nehmens sowie von der Funktionsbe-
schreibung ab. 

Conflict of Interest
☛ siehe Interessenkonflikt

Conflict of Interest
Statement 
Die Offenlegung von potenziellen In-
teressenkonflikten ist eine von vielen 
Maßnahmen, die im Management von 
Interessenkonflikten getroffen wird. Ver-
pflichtungen dazu bestehen im Finanz-
marktrecht, in der Forschung bis hin 
zu Gremien internationaler Organisa-
tionen. Insbesondere im Gesundheits-
wesen sind sie ein weltweiter Standard 
für Ärztinnen und Ärzte sowie medizini-
sche Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler geworden. Die Offenlegung von 
Interessenkonflikten bei der Produktion 
und Publikation von medizinischem Wis-
sen, wie z.B. bei der Gestaltung, Mitar-

beit und Veröffentlichung von Studien, 
wird von allen anerkannten Fachjourna-
len verlangt. Alle Autorinnen und Auto-
ren einer Publikation müssen ihre Inte-
ressenkonflikte angeben. Der zweite 
Bereich ist die Mitwirkung in Entschei-
dungsgremien, wo die COI transparent 
gemacht werden sollten (z.B. Impfkom-
mission). Der dritte wichtige Bereich ist 
die medizinische Fortbildung. Die Vor-
tragenden, aber auch die Gestalterin-
nen und Gestalter der verpflichtenden 
kontinuierlichen Arzt-Prüfungen sollten 
ihre Interessenkonflikte darlegen.

Cooling-Off-Phase 
Auch Cooling-down-Phase (deutsches 
Pendant: Abkühlungsphase) definiert, 
bezeichnet einen gewissen zeitlichen 
Rahmen nach Aufgabe eines Amtes 
in der Politik oder Verwaltung, in dem 
Betroffene keine berufliche Tätigkeit in 
der Privatwirtschaftsverwaltung über-
nehmen dürfen, welche mit der bisheri-
gen Tätigkeit im Zusammenhang steht. 
Durch derartige Phasen soll verhindert 
werden, dass Kontakte sowie Wissen 
aus dem bisherigen Arbeitsbereich einer 
Amtsträgerin und eines Amtsträgers 
Eingang in die Privatwirtschaftsverwal-
tung finden und zum besonderen Vorteil 
eines Unternehmens oder einer Person 
genützt werden. Diese Gefahr besteht 
vor allem im Zusammenhang mit Lob-
bying. Die Einrichtung einer Cooling-
off-Phase ist besonders im Hinblick auf 
Korruptionsbekämpfung relevant, da 
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korruptionsgefährdete Konstellationen 
(etwa ein Naheverhältnis von ehemaligen 
Amtsträgerinnen und Amtsträgern 
und Unternehmen der Privatwirtschaft) 
dadurch vermieden werden können.

Corporate 
Governance
Sie ist der Ordnungsrahmen für die 
Leitung und Überwachung eines Un-
ternehmens und wird durch das Ma-
nagement und die jeweilige Gesetzes-
lage festgelegt. Corporate Governance 
beinhaltet die Grundsätze verantwor-
tungsvoller Unternehmensleitung und 
-überwachung und hilft, die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens zu 
sichern und nachhaltig seinen Wert zu 
steigern. 

Corporate 
Governance Kodex,
Österreichischer
(ÖCGK)
Dieser wurde vom Österreichischen Ar-
beitskreis für Corporate Governance 
mit dem Ziel entwickelt, ein den inter-
nationalen Standards entsprechendes 
Regelwerk für verantwortungsvolle und 
nachhaltige Führung und Leitung von 
Unternehmen in Österreich zu schaffen. 

Besonderes Augenmerk wird auf eine 
klare Struktur und einfache Umsetzbar-
keit in der Praxis gelegt. Der Kodex soll 
auch für kleinere, nicht börsennotierte 
Unternehmen geeignet sein, wenn auch 
sein Hauptaugenmerk auf börsennotier-
ten Gesellschaften liegt. Unternehmen 
geben eine freiwillige Verpflichtungser-
klärung ab, die Voraussetzung für die 
Aufnahme in den Prime Market der 
Wiener Börse ist. In ihrem Corporate 
Governance Bericht müssen sie regel-
mäßig angeben, wie sie die Regeln des 
Corporate Governance Kodex umsetzen 
– diese sind in drei Kategorien eingeteilt:

  L-Regeln (Legal Requirements)  
sind zwingende Rechtsvorschriften

  C-Regeln (Comply or Explain)  
basieren auf internationalen  
Standards – die Nichtbefolgung 
muss vom Unternehmen  
gerechtfertigt werden.

  R-Regeln (Recommendations)  
sind unverbindliche Empfehlungen.

Corruption 
Perceptions 
Index (CPI)
Dabei handelt es sich um das bekann-
teste Instrument von Transparency 
International. Dieser wird seit 1995 
jährlich veröffentlicht und hat dazu bei-
getragen, das öffentliche und politische 
Bewusstsein bezüglich Korruption auf 
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nationaler und internationaler Ebene zu 
steigern und die Problematik so auf die 
internationale Agenda zu setzen. Der 
CPI reiht mehr als 150 Länder nach dem 
Grad auf, in dem dort Korruption im öf-
fentlichen Sektor wahrgenommen wird. 
Es ist ein zusammengesetzter Index, der 
sich auf verschiedene Umfragen und 
Untersuchungen stützt, die von mehre-
ren unabhängigen Institutionen durchge-
führt werden. Es werden Geschäftsleute 
sowie Länderanalysten befragt und Mei-
nungsumfragen mit Staatsbürgern im In- 
und Ausland miteinbezogen. Der Index 
misst die Einschätzung der Verbreitung 
von Korruption im öffentlichen Sektor. 
Die Ergebnisse werden auf einer Skala 
von 0 bis 100 dargestellt, wobei 0 eine 
Wahrnehmung als „völlig korrupt“ und 
100 als „völlig korruptionsfrei“ bedeutet.

Dezentralisierte
Korruption
Damit wird ein System bezeichnet, in 
dem Beamtinnen und Beamte Beste-
chungsgelder annehmen und diese für 
sich beanspruchen, anstatt an die Spitze 
der Hierarchie weiterzuleiten. Weiters ist 
darunter auch ein System zu verstehen, 
in welchem die Spitze der Hierachie ei-
nen Anteil an den Einkünften aus korrup-
ten Geschäften für sich beansprucht. In 
beiden Fällen legen bestochene Perso-
nen die Höhe der Bestechungsgelder 
selbst fest.
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Eigengeldwäsche
Handlungen, die die kriminelle oder 
rechtswidrige Herkunft bzw. Verwen-
dung von Geldern oder anderen Ver-
mögensgegenständen verschleiern sol-
len – etwa durch falsche Angaben über 
Ursprung oder Eigentum, werden als Ei-
gengeldwäsche defi niert. Man bedient 
sich also nicht der Dienste eines „Geld-
wäschers“ bzw. einer „Geldwäscherin“, 
sondern versucht selbst, eine scheinbar 
legale Herkunft des unrechtmäßig ange-
häuften Vermögens vorzutäuschen, um 
sie dann wieder dem Wirtschaftskreis-
lauf zuführen zu können.

Seit einer Strafrechtsnovelle im Jahr 
2010 umfasst § 165 StGB neben der 
herkömmlichen Geldwäsche auch die 
Eigengeldwäsche. Personen, welche 
Geld aus eigenen Straftaten „an sich 
bringen, verwahren, anlegen, verwalten, 
umwandeln, verwerten oder einem Drit-

ten übertragen“ und dadurch waschen, 
begehen eine strafbare Verschleierungs-
handlung.

vgl. Art 18 und 130 B-VG sowie §§ 304 ff StGB

Entscheidungs
trägerinnen und
 Entscheidungsträger
Die Die Defi nition fi ndet sich im Ver-
bandsverantwort l ichke i tsgesetz 
(VbVG). Ein Verband ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen für Straftaten 
verantwortlich, welche ihm zurechen-
bare Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger verüben. Es erfolgt in 
weiterer Folge die Verhängung einer Ver-
bandsgeldbuße.

Entscheidungsträgerin und Entschei-
dungsträger ist demnach, wer
  Geschäftsführerin und Geschäfts-

führer, Vorstandsmitglied oder 
 Prokuristin und Prokurist ist oder 
 aufgrund organschaftlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Vertretungs-
macht in vergleichbarer Weise dazu 
befugt ist, den Verband nach außen 
zu vertreten,

  Mitglied des Aufsichtsrates oder 
des Verwaltungsrates ist oder sonst 
Kontrollbefugnisse in leitender 
 Stellung ausübt, oder

  sonst maßgeblichen Einfl uss 
auf die Geschäftsführung ausübt.
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Ermessens-
missbrauch/-fehler
Nach dem in Art 18 Abs 1 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) normier-
ten Legalitätsprinzip, darf die gesamte 
staatliche Verwaltung nur auf Grundla-
ge der Gesetze ausgeübt werden. Aus 
Art 130 Abs 3 B-VG wird jedoch abge-
leitet, dass in gewissen Fällen das Ge-
setz der Verwaltungsbehörde einen Er-
messensspielraum einräumen kann. In 
diesem Fall muss aus dem Gesetz her-
vorgehen, inwieweit die Behörde zur Er-
messensübung berechtigt ist. Liegt eine 
Entscheidung der Verwaltungsbehörde 
außerhalb dieses Ermessens, handelt 
es sich um Ermessensmissbrauch oder 
einen Ermessensfehler (z.B. im Falle ei-
ner rein willkürlichen Entscheidung der 
Behörde).

Im Zusammenhang mit der Strafbarkeit 
von Korruption kommt der Frage, ob 
Ermessen gesetzmäßig ausgeübt wur-
de oder nicht, insbesondere mit Blick 
auf die Beurteilung der Pflichtwidrigkeit 
des Amtsgeschäfts, Bedeutung zu. Es 
gehört zu den Geboten pflichtgemäßer 
Amtsführung, sich bei der Besorgung 
von Amtsgeschäften ausschließlich von 
sachlichen Gründen leiten zu lassen. Es 
kann daher auch bei einer Ermessens-
entscheidung pflichtwidrig vorgegangen 
werden, und zwar nicht bloß durch Miss-
brauch, das heißt willkürlicher Gebrauch 
oder Überschreitung des Ermessens-
rahmens, sondern auch indem Amts-
trägerinnen und Amtsträgern dem  

gewährten oder in Aussicht gestellten 
Vermögensvorteil  einen Einfluss auf die 
– wenngleich innerhalb des Ermessens-
rahmens getroffene – Entscheidung ein-
räumen.

vgl. Art 18 und 130 B-VG sowie §§ 304 ff StGB

Erpressung
Dabei handelt es sich gemäß § 144 
StGB um die Nötigung einer Personen 
zu einer Handlung, durch welche diese 
oder eine andere am Vermögen geschä-
digt und die Täterin und der Täter oder 
Dritte bereichert werden. In Zusammen-
hang mit Korruption kommen insbeson-
dere Sachverhalte in Frage, in denen – 
etwa durch die Arbeitsposition oder das 
Amt – anvertraute Macht missbraucht 
wird, um durch Zwang oder gefährliche 
Drohung sich selbst oder Dritte vorsätz-
lich zu bereichern. So könnten beispiels-
weise Beamtinnen und Beamte im 
Zuge einer willkürlichen lebensmittelpo-
lizeilichen Überprüfung Geld von der Ge-
schäftsleitung eines Restaurants fordern 
und, sollte diese den Forderungen nicht 
Folge leisten, weitere Überprüfungen an-
drohen, die zum Verlust der Konzessi-
on führen könnten. In derartigen Fällen 
kommt eine Strafbarkeit sowohl wegen 
Erpressung als auch wegen Amtsmiss-
brauch in Frage.

vgl. § 144 StGB und § 302 StGB
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Ethik
Der Begriff stammt aus dem Altgrie-
chischen und bedeutet in etwa „sittli-
ches Verständnis von Charakter oder 
Sinnesart“. Heute wird Ethik meist als 
Überbegriff der Kriterien für gutes oder 
schlechtes Handeln gebraucht. Ethik soll 
 gemeinsame, „ethische“, Werte bewusst 
machen. Dazu gehört zumeist auch eine 
Ablehnung von Korruption. 

Privatwirtschaftliche und öffentliche Ins-
titutionen und Organisationen haben in 
den letzten Jahren verstärkt Verhaltens-
richtlinien und Kodizes zu ethischem Ver-
halten in der Wirtschaft entwickelt, die 
unter anderem gegen Korruption ein-
gesetzt werden. Inhalt dieser Ethik-Ko-
dizes bzw. Codes of Conduct sind u.a. 
Verhaltensanleitungen für Amtsträgerin-
nen und Amtsträger oder Beamtinnen 
und Beamte, um ihnen in bestimmten 
Situationen bei der Entscheidung für das 
richtige Verhalten zu helfen. Ethik-Kodi-
zes geben Empfehlungen für moralische 
Graubereiche (z.B. rund um Einladungen 
und Geschenkannahme) und sind daher 
ein wichtiges Instrument für die Korrup-
tionsprävention.

Beispiele für Ethik-Kodizes in Österreich:
  Verhaltenskodex für den öffentli-

chen Dienst: „Die VerANTWORTung 
liegt bei mir. Verhaltenskodex 
zur Korruptionsprävention. (2020)“: 

  Handbuch der Stadt Wien 
zur Korruptionsprävention: 
„Eine Frage der Ethik: Handbuch 
zur Korruptionsprävention.“

Financial Action 
Task Force (FATF)
Diese wurde 1989 gegründet und ist 
ein zwischenstaatliches Gremium, des-
sen Sekretariat bei der OECD in Paris 
angesiedelt ist. Die FATF legt internati-
onale Standards zur Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismus- und Prolife-
rationsfi nanzierung fest und besteht aus 
39 Mitgliedern. Auch wenn die FATF kein 
unmittelbar bindendes Recht erzeugen 
kann, sind ihre Empfehlungen von gro-
ßer Bedeutung. Die FATF überprüft ihre 
Einhaltung bzw. Umsetzung im Rahmen 
von Länderprüfungen.
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Geldwäsche
Bezeichnet tatsächliche oder geplante 
Handlungen, die das Ziel verfolgen, die 
kriminelle oder rechtswidrige Herkunft 
bzw. Verwendung von Geldern oder an-
deren Vermögensgegenständen, etwa 
durch falsche Angaben über Ursprung 
oder Eigentum, zu verbergen oder zu 
verschleiern. Ziel ist, eine auf den ersten 
Blick legale Herkunft von unterschlage-
nen Vermögenswerten vorzutäuschen, 
um sie wieder in den normalen Wirt-
schaftskreislauf bringen zu können. 
Geldwäsche ist aus der Finanzierungs-
strategie von organisierter Kriminalität 
nicht wegzudenken. Gerade Erlöse aus 
Korruptionsdelikten, wie Bestechungs-
gelder oder Kickback-Zahlungen, sol-
len auf diesem Weg umdeklariert werden 
und sind in Ländern wie Österreich auf-
grund des Bankgeheimnisses für Er-
mittler besonders schwer ausfi ndig zu 
machen.

vgl. § 165 StGB sowie Bestimmungen in StPO, 
RAO, BWG, GewO, VAG, GspG, BörseG, WAG, 
NO, WT-ARL

Fraud Triangle
Das sogenannte „dolose Dreieck“ (Fraud 
Triangle), entwickelt von Donald R. Cres-
sey, zeigt, durch welche drei Haupt-
motive und Rahmenbedingungen wirt-
schaftskriminelle Handlungen begünstigt 
werden: 

1.  Wahrgenommene Gelegenheit/ 
Möglichkeit: Täterinnen und  Täter 
 erkennen eine Schwachstelle im 
 System, die es ermöglicht, die Tat 
zu begehen. Durch ein gutes 
Compliance Management System 
kann dem entgegengewirkt werden.

2.  Anreiz/Druck/Motiv: Beweggründe, 
die zur Begehung einer dolosen 
Handlung verleiten, wie z.B. Gier, 
unrealistisch hohe Zielvorgaben 
oder übertriebenes Geltungsbedürf-
nis.

3.  Innere Rechtfertigung/Einstellung: 
Überzeugung, dass Tat gerecht -
fertigt ist, nicht kriminell oder 
Teil einer  Situation ist, und nicht 
beeinfl usst werden kann.

Das Fraud Triangle wurde um die wei-
tere Dimension „Potenziale/Fähigkeiten“ 
zum „dolosen Viereck“ (Fraud Diamond) 
erweitert. Diese umfasst die sechs Kom-
ponenten Position bzw. Funktion im Un-
ternehmen, Intelligenz, Selbstbewusst-
sein bzw. Ego, Überredungskunst, 
erfolgreiches Lügen und Stressresistenz.
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Geschenkannahme
und Bestechung 
von Bediensteten
oder Beauftragten
eines Unternehmens
Im Gegensatz zur strengen Regelung für 
Amtsträgerinnen und Amtsträger, wo 
sogar die Annahme von Geschenken für 
pflichtgemäßes Verhalten bzw. das An-
füttern unter Strafe gestellt wird, ist Be-
diensteten oder Beauftragten eines Un-
ternehmens im geschäftlichen Verkehr 
die Geschenkannahme „nur“ für die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlas-
sung einer Rechtshandlung (und nicht 
schon für die pflichtgemäße, wie dies bei 
Amtsträgerinnen und Amtsträgern der 
Fall ist) verboten. Strafbar ist es zudem, 
für eine solche pflichtwidrige Handlung 
einen Vorteil zu fordern oder sich ver-
sprechen zu lassen.
Bestechung: Spiegelbildlich zur verbo-
tenen Geschenkannahme ist es ver-
boten, Bediensteten oder Beauftragten 
eines Unternehmens für die pflichtwid-
rige Vornahme oder Unterlassung einer 
Rechtshandlung einen Vorteil anzubie-
ten, zu versprechen oder zu gewähren. 

vgl. §§ 309 Abs. 1, 309 Abs. 2 StGB

Global Corruption 
Barometer (GCB)
Die weltweit größte Meinungsumfrage 
zum Thema Korruption bietet ein brei-
tes Spektrum an Daten über die Kor-
ruptionswahrnehmungen und -erfahrun-
gen der Zivilbevölkerung. Es wurde ab 
2003 zunächst jährlich erstellt und wird 
seit 2007 im Zwei-Jahres-Rhythmus ver-
öffentlicht. Das GCB erhebt die direkten 
Ansichten von über 100.000 Menschen 
in 90 Ländern, deren Auswahl von Jahr 
zu Jahr leicht variiert. Erfragt wird unter 
anderem, welche persönlichen Erfahrun-
gen die Befragten mit Bestechungszah-
lungen oder -forderungen gemacht ha-
ben, welche Institutionen am häufigsten 
Schmiergeld fordern, welche Institutio-
nen die Bürgerinnen und Bürger als am 
meisten von Korruption betroffen anse-
hen und wie sie sowohl die künftige Ent-
wicklung der Korruption als auch die 
Antikorruptions-Bemühungen ihrer Re-
gierungen beurteilen.

Good Governance
Zu Deutsch „gute Regierungsführung“, 
bedeutet, dass das Steuerungs- und 
Regelungssystem eines Staats oder 
einer Gemeinde gut funktioniert. Das 
Handeln von Regierung und Verwaltung 
beruht auf den Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit, Partizipation und Transpa-
renz. Dies beinhaltet auch die Eindäm-
mung der Korruption in allen Formen.
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Grease-the-Wheel-
Theorie
Nach dieser Theorie ist Korruption in 
der Lage, Missstände und Funktions-
störungen in der staatlichen Verwaltung 
auszugleichen. Demzufolge würden Be-
stechungsgelder einen Anreiz für die 
betroffenen Beamten und Beamtinnen 
bieten, effizienter zu arbeiten oder auch 
beschwerliche Hürden in der Bürokra-
tie zu umgehen. Nach dieser Theorie, 
welche vor allem in den 1960er Jahren 
vertreten wurde, sei Korruption ein vo-
rübergehendes Phänomen aufstreben-
der Entwicklungsländer. Letztlich setzte 
sich in den 1980er Jahren die Ansicht 
durch, dass Korruption fast ausschließ-
lich schädliche Folgen hat und eher als 
„Sand im Getriebe“ funktioniert.

Großkorruption 
Auch Grand Corruption genannt, be-
zeichnet Korruption, die sich auf den 
höchsten Regierungsebenen abspielt. 
Anders als die im Alltag stattfindende 
Kleinkorruption findet Grand oder High-
Level Corruption an der Schnittstelle zur 
politischen Entscheidungsfindung statt 
und übt unmittelbaren Einfluss auf diese 
aus. Dementsprechend wird der gesam-
te Gesetzgebungsprozess in Mitleiden-
schaft gezogen, der Staatsapparat wird 
von hohen Regierungsbeamtinnen und 
Regierungsbeamten oder Politikerinnen 
und Politikern missbraucht, um Vorteile 

für sich oder Dritte zu erwirken. Grand 
Corruption beinhaltet beispielsweise:

  Einen von einer Proporz-Regierung  
beherrschten Staat, wo Ämter und 
Wohnungen nach Belieben und  
eigenem Ermessen an angehörige 
Parteimitglieder vergeben werden

  Intransparenz bei der Parteien-
finanzierung

  Staatliche Aufsichtsbehörden,  
die ihren Kontroll-Pflichten nicht 
nachkommen

  Korruption in der EU/ 
in EU-Organen

Groupe d’Etats 
contre la Corruption 
(GRECO)
1996 wurde im Rahmen des Aktionspro-
gramms gegen Korruption der zukünfti-
ge Antikorruptionsrahmen des Europa-
rats erarbeitet, welcher in weiterer Folge 
zur Gründung der Staatengruppe gegen 
Korruption, genannt GRECO („Grou-
pe d'États contre la corruption“), am 
01.05.1999 führte. Durch GRECO wer-
den die 47 europäischen Mitgliedstaaten 
und die USA bei effektiver Korruptions-
bekämpfung unterstützt. Wichtigster As-
pekt ihrer Arbeit sind die gegenseitigen 
Evaluierungen der Mitglieder, welche Lü-
cken und Fortschritte im Kampf gegen 
die Korruption aufzeigen. Als Überprü-
fungsgrundlage dienen die Übereinkom-
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Hinweisgeberinnen-
und Hinweisgeber -
system
Bereits die Existenz des Systems entfal-
tet eine Präventionswirkung und ist ein 
starkes Ausrufezeichen von Compli-
ance-Maßnahmen. Dieses ermöglicht 
Personen, welche von einem möglichen 
oder tatsächlichen Compliance-Verstoß 
erfahren, Information im guten Glauben, 
oft auch anonym, an eine zentrale Stelle 
zu melden (Whistleblowing).

Die Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft betreibt seit 2013 
erfolgreich ein anonymes Whistleblow-
ing-System, welches 2015 in den Re-
gelbetrieb übernommen wurde, da es 
sich in den ersten beiden Jahren bereits 

men und Empfehlungen des Europa-
rats. Die Ergebnisse werden gemeinsam 
mit Empfehlungen zur Verbesserung in 
Evaluierungsberichten veröffentlicht. In 
den folgenden Umsetzungsberichten 
wird die Umsetzung der Empfehlungen 
als „zufriedenstellend umgesetzt“, „teil-
weise umgesetzt“ oder „nicht umge-
setzt“ bewertet. GRECO zählt zu den 
international wichtigsten und stärksten 
Mechanismen zur Überprüfung der Um-
setzung von Antikorruptionsvorgaben. 
Österreich wurde nach der Ratifi kation 
des Zivilrechtsübereinkommens über 
Korruption mit dem Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens am 01.12.2006 auto-
matisch auch GRECO-Mitglied.
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Informationsfreiheit
Aufgrund eines Informationsfreiheitsge-
setzes (IFG auch „Freedom of Informa-
tion Act“ FOIA) kommt jeder Person ein 
Rechtsanspruch auf Zugang zu amt-
lichen Informationen zu, welcher nicht 
durch das Erfordernis eines rechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sonstigen Interes-
ses beschränkt ist. In der Praxis gibt es 
jedoch eine Reihe von Ausnahmetatbe-
ständen, insbesondere die Abwägung 
zwischen dem Schutz von Amtsge-
heimnissen und der Informationsfrei-
heit. In Österreich gilt hier das Auskunfts-
pfl ichtgesetz, das einen Anspruch auf 
Informationsfreiheit vorschreibt, diese 
aber durch das öffentliche Interesse am 
Schutz der Amtsverschwiegenheit ein-
schränkt. Obwohl die Abschaffung der 
Amtsverschwiegenheit sowie die Schaf-
fung eines einklagbaren Rechts auf In-
formationsfreiheit im Regierungspro-
gramm für 2020 bis 2024 zu fi nden sind, 
wurden diese gesetzlich bis dato noch 
nicht umgesetzt.

bewährt hat und zu ersten Verurteilun-
gen in Korruptionsfällen führte, die ohne 
Whistleblowing nicht oder erst viel spä-
ter aufgedeckt worden wären.

Im Oktober 2019 hat die Europäische 
Union eine Richtlinie zum Schutz von 
Personen verabschiedet, die im beruf-
lichen Zusammenhang Verstöße gegen 
geltendes EU-Recht melden. Der ös-
terreichische Gesetzgeber muss einen 
innerstaatlichen gesetzlichen Rahmen 
schaffen, der Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgeber vor Repressalien schützt. 
Dieser Rechtsrahmen muss mindestens 
den Anforderungen der Richtlinie ent-
sprechen. Unternehmen ab 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter oder mit mehr 
als 10 Millionen Euro Jahresumsatz, 
Einrichtungen des öffentlichen Sektors, 
Behörden sowie Gemeinden ab 10.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern müs-
sen künftig sichere interne Meldekanäle 
für Hinweisgeberinnen und Hinweisge-
ber bereitstellen.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber 
haben gemäß der EU-Whistleblowing-
Richtlinie unterschiedliche Meldekanäle, 
um Meldungen abzugeben: intern inner-
halb des Unternehmens, extern an eine 
Behörde (z.B. WKStA, Finanzmarktauf-
sicht und Bundeswettbewerbsbehör-
de) oder die mediale Offenlegung. Auch 
im öffentlichen Bereich müssen exter-
ne Meldekanäle bereitgestellt werden. 
Meldungen können sowohl mündlich 
als auch schriftlich abgegeben werden.
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Insiderhandel
Als Insiderinformationen gelten unter-
nehmensrelevante, öffentlich nicht be-
kannte, Informationen, die geeignet sind, 
den Kurs eines Wertpapiers erheblich zu 
beeinflussen. Insiderhandel ist die miss-
bräuchliche Verwendung von Insiderin-
formationen zum eigenen Vorteil oder 
zum Vorteil Dritter und laut Börsenge-
setz strafbar. Börsennotierte Unterneh-
men sind verpflichtet, organisatorische 
Maßnahmen zur Vermeidung der miss-
bräuchlichen Verwendung von Insider-
informationen zu treffen. 

Zur Stärkung der Marktintegrität und 
des Anlegervertrauens verschärfen die 
Marktmissbrauchsverordnung (MAR-
VO 596/2014/EU) und die Markmiss-
brauchsrichtlinie (RL 2014/57/EU) die 
Anforderungen an die Kapitalmarkt-
Compliance und erhöhen den Strafrah-
men drastisch. Die Marktmissbrauchs-
richtlinie legt fest, dass zusätzlich zum 
Insider-Trading auch die schwere Markt-
manipulation gerichtlich strafbar ist. 
Zusätzlich sind für juristische Personen 
Verwaltungshöchststrafen von bis zu 15 
Mio. Euro oder 15% des Konzernjah-
resumsatzes und für natürliche Perso-
nen von bis zu 5 Mio. Euro vorgesehen. 
Die Ermittlungsbefugnisse der Behör-
de werden ausgeweitet. Die Behörde 
ist zur Veröffentlichung erlassener Ent-
scheidungen verpflichtet. 

Integrität
Der Begriff bezeichnet die Deckung der 
persönlichen Werte mit dem eigenen 
Handeln und ist somit eine ethische For-
derung. Als integrer Mensch gilt jemand, 
dessen Wertesystem sich in seinem 
Verhalten widerspiegelt. Die Förderung 
von Integrität ist für die Korruptionsbe-
kämpfung von großer Relevanz. Das In-
tegritätsbeauftragten-Netzwerk ist eine 
Initiative des Bundesamts zur Korrup-
tionsprävention und Korruptionsbe-
kämpfung um den Integritätsgedanken 
in Österreich weiter zu stärken.

Integritätspakt (IP)
Dabei handelt es sich um ein Instrument, 
das von Transparency International (TI) 
in den 90er Jahren entwickelt wurde, um 
Regierungen, Kommunalverwaltungen, 
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Korruption 
bei öffentlichen Beschaffungsverfahren 
zu helfen. IPs gelten normalerweise für 
Verträge, bei denen der eine Vertrags-
partei eine Zentral-, Provinz- oder Kom-
munalverwaltung oder ein öffentliches 
Unternehmen ist, die andere Vertrags-
partei ein privates Unternehmen, das an 
dem Erhalt eines Auftrages und an sei-
ner Durchführung interessiert ist. Der IP 
als Instrument der Korruptionspräven-
tion hat zwei  zentrale Ziele:

  Er soll Wirtschaftsunternehmen  
ermöglichen, auf Korruption zu  
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verzichten, durch die Zusicherung, 
dass ihre Mitbewerber ebenfalls  
auf  Korruption verzichten, und die 
für die jeweilige Entscheidung zu-
ständigen Amtsträgerinnen und 
Amts träger sich ebenfalls verpflich-
ten, Korruption - einschließlich der 
Forderung von Bestechungszahl-
ungen – zu verhindern und ein 
transparentes Verfahren durchzu-
führen.

  Er soll Regierungen und anderen  
Verwaltungen ermöglichen, die 
durch Korruption herbeigeführten 
hohen Schäden und Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden.

Interessenkonflikt
Kann als Spannungsfeld definiert wer-
den, das z.B. zwischen beruflichen 
Verpflichtungen und persönlichen In-
teressen entstehen kann und die Erfül-
lung von, aus dem Beruf entstehenden 
Pflichten, beeinträchtigt. Interessenkon-
flikte treten in Situationen auf, in denen 
das professionelle Urteilsvermögen so-
wie das dem Beruf entsprechende ob-
jektive und unabhängige Handeln durch 
das persönliche Interesse z.B. an pri-
vater Bereicherung korrumpiert werden 
könnte. Das würde sich wiederum ne-
gativ auf die Ausübung der beruflichen 
Tätigkeiten auswirken. 
 

Beispiel: Vergibt eine im Beschaffungs-
wesen angestellte Mitarbeiterin oder ein

Mitarbeiter einen Auftrag nicht an die 
Bestbieter, sondern an eine eigene oder 
befreundete Firma, die den Auftrag so-
dann zu schlechteren Konditionen er-
füllt, so wird durch den Interessenkonflikt 
zwischen beruflichen Pflichten und per-
sönlichen Interessen das Unternehmen 
geschädigt. Schädigende Folgen von 
Interessenkonflikten treten in allen ge-
gebenen Arbeitsbereichen auf, von der 
Privatwirtschaft über die öffentliche Ver-
waltung bis hin zum Gesundheitswesen.

Internationale Anti-
Korruptionsakademie 
Die Institution (Englisch: International 
Anti-Corruption Academy) wurde auf ge-
meinsame Initiative von UNODC, OLAF, 
der Republik Österreich sowie anderen 
Kooperationspartnern gegründet. Seit 
März 2011 ist sie im Status einer zwi-
schenstaatlichen Organisation. Als inter-
nationales Kompetenzzentrum im globa-
len Kampf gegen Korruption verfolgt sie 
einen holistischen Ansatz: international, 
interdisziplinär, gesellschaftlich allumfas-
send, integrativ und nachhaltig. Die IACA 
verfügt über einen Beobachterstatus bei 
den Vereinten Nationen (UN-Hauptver-
sammlung und United Nations Econo-
mic and Social Council) sowie bei der 
Staatengruppe des Europarats gegen 
Korruption (GRECO). 

Die Akademie ist eine akkreditierte Bil-
dungs- und Forschungseinrichtung mit 
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dem Ziel, Antikorruptions-Expertinnen 
und Experten auszubilden sowie durch 
gezielte Forschungsaktivitäten prak-
tisch anwendbare Lösungen und Best 
Practices im Kampf gegen Korrupti-
on aufzuzeigen. Neben dem Master in 
Anti-Corruption Studies (MACS), dem 
International Master in Anti-Corrupti-
on, Compliance and Collective Action 
(IMACC), der International Anti-Corrup-
tion Summer Academy (IACSA), maß-
geschneiderten Trainingsprogrammen 
sowie akademischer Forschung bie-
tet die Akademie eine wichtige globale 
Plattform für internationale Kooperation, 
Wissensaustausch und Dialog. Sitz der 
Akademie ist in Laxenburg (Österreich).

Interne Revision
Sie unterstützt Organisationen bei der 
Erreichung der Ziele, indem sie mit ei-
nem systematischen und zielgerichte-
ten Ansatz die Effektivität des Risiko-
managements, der Kontrollen sowie 
der Führungs- und Überwachungspro-
zesse bewertet und diese zu verbes-
sern hilft. Die Interne Revision erbringt 
unabhängige und objektive Prüfungs- 
und Beratungsdienstleistungen, wel-
che die Geschäftsprozesse verbessern 
sollen. Aufgaben der Internen Revision 
im Bereich der Korruptionspräventi-
on und -bekämpfung sind die Durch-
führung von Compliance Audits (Audits 
von kritischen Geschäftsprozessen und 
-bereichen, Audit der Compliance Or-
ganisation) sowie von internen Untersu-

chungen (internal Investigations) zur Auf-
deckung von Fehlverhalten. 

Wichtig: Die österreichische Berufsver-
einigung der Internen Revisorinnen und 
Revisoren Österreichs ist das Institut für 
Interne Revision (IIR).

Gesetzliche Vorschriften zur internen Re-
vision in Österreich sind insbesondere auf 
Banken, Versicherungen, Pensionskas-
sen, Wertpapier- und Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen, Investment-
fonds und Kapitalanlagegesellschaften 
anwendbar. Zur Durchführung der inter-
nen Revision bei Kreditinstituten, Pensi-
onskassen und Versicherungen hat die 
Finanzmarktaufsicht Mindeststandards 
als Orientierungshilfe veröffentlicht.

Internes
Kontrollsystem
Dabei handelt es sich um ein Manage-
ment-System zur Einhaltung von Geset-
zen, zur Abwehr von Schäden, zur Errei-
chung höchstmöglicher Effektivität und 
Effizienz sowie zur Sicherstellung der Zu-
verlässigkeit des Rechnungswesens und 
Reportings in einem Unternehmen. Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer 
von GmbHs oder Vorstände von AGs 
sind in Österreich gesetzlich verpflich-
tet, ein IKS einzurichten.
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Kartell
Gemäß Gesetzlicher Defi nition handelt 
es sich dabei um „Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmern, Beschlüsse von 
Unternehmervereinigungen und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen, 
die eine Verhinderung, Einschränkung 
oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken“. Diese sind 
grundsätzlich verboten. Eine Schwierig-
keit bei Kartellen ist die Abgrenzung zur 
generell zulässigen Bietergemeinschaft. 

Wie bei anderen Formen der Korrupti-
on entsteht bei Kartellen der Allgemein-
heit ein Schaden durch überhöhte Prei-
se und ineffi ziente Ressourcenallokation. 
In öffentlichen Vergabeverfahren führen 
Kartelle häufi g illegale Preisabsprachen 
durch, wobei sie vorab einen internen 
Bestbieter festlegen - die anderen Kar-
tellmitglieder geben nur überteuerte 
Scheinangebote ab.

vgl. § 1 Kartellgesetz (KartG)

Kickback
Diese sind eine Form der Bestechung 
und als solche strafbar. Als Kickback 
wird der Rückfl uss von einem Teil eines 
gezahlten Betrags für ein Geschäft an 
einen der Beteiligten bei der Geschäfts-
anbahnung bezeichnet. Zahlende wis-
sen davon üblicherweise nichts. 

Beispiel: Von einer Kickback-Abma-
chung spricht man, wenn z.B. eine Ab-
sprache zwischen zuständigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Auftrag 
gebenden Unternehmens und potenti-
ellen Auftragnehmerinnen und Auftrag-
nehmern getroffen wird, der zufolge der 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer 
den Auftrag in jedem Fall erhalten, auch 
wenn er nicht das beste Angebot legt. 
Die spätere Rechnung an die beauftra-
gende Stelle fällt um jenen Betrag höher 
aus, den die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter als Kickback dafür kassiert, den 
Auftrag an seine Partnerin oder seinen 
Partner zu vergeben. Die Auftraggeberin 
oder der Auftraggeber zahlen also un-
wissentlich das zwischen Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter und Auftragnehmerin 
oder Auftragnehmer vereinbarte Beste-
chungsgeld.

Kleinkorruption
Nennt man jene mancherorts alltägliche 
Korruption in der Verwaltung, die im 
Gegensatz zur Großkorruption an der 
Schnittstelle zwischen Beamtinnen und 
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Beamten und Bürgerinnen und Bürgern 
passiert, um etwa bürokratische Prozes-
se zu beschleunigen bzw. zu ermögli-
chen. Das englische Pendant ist „Pet-
ty Corruption“. Kleinkorruption dient der 
persönlichen Bereicherung derjenigen, 
die etwa Bestechungsgelder oder an-
dere kleine Gefälligkeiten entgegenneh-
men. Auch wenn es bei der Kleinkorrup-
tion in der Regel um kleinere Beträge 
geht, trifft diese Form von Korruption 
die Bevölkerung direkt und in besonders 
kritischen Bereichen wie etwa dem Ge-
sundheitssektor.

Klientelismus
Der Begriff kommt vom lateinischen 
„clientela“ und bedeutet „Gefolge“ oder 
„Schutzverwandtschaft“. Er bezeichnet 
ein wechselseitiges Verhältnis der Ab-
hängigkeit zweier Akteurinnen und Ak-
teure. Diese können Individuen oder 
Gruppen sein. Sie verfügen über un-
gleiche Positionen und Ressourcen und 
setzen diese ein, um sich gegenseitig 
Nutzen zu verschaffen. Klientel-Bezie-
hungen fallen meist in einen rechtlichen 
Graubereich, bedeuten aber für alle, 
auch jene, die außerhalb des Klientel-
Systems stehen, Ungleichheit und Ab-
hängigkeit.

KYC – „Know 
Your Customer“
Das Prinzip dient der Bekämpfung 
von Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-
rung und sonstiger Wirtschaftskrimina-
lität, insbesondere auch der Korrupti-
on. Es beschreibt den Prozess, welcher 
der Überprüfung der Identität und des 
Backgrounds von Kundinnen und Kun-
den, sowohl von Neu- als auch von Be-
standskundinnen und Kunden dient 
(„Customer Due Diligence“). Dazu zählt 
die Feststellung der persönlichen Daten, 
bzw. der wirtschaftlichen Eigentümerin-
nen und Eigentümer von juristischen 
Personen, die Überprüfung der Ver-
mögensverhältnisse, der Herkunft des 
Vermögens, sowie der persönlichen, 
geschäftlichen, wirtschaftlichen oder 
politischen Verbindungen von Kundin-
nen und Kunden mit dem Ziel, mögliche 
Compliance-Risiken in der Geschäftsbe-
ziehung mit diesem frühzeitig zu erken-
nen und gegebenenfalls die Aufnahme 
einer Geschäftsbeziehung abzulehnen, 
aber auch Veränderungen durch eine re-
gelmäßige Aktualisierung der Informatio-
nen festzustellen. 

Ein robustes „Know Your Customer“-
Programm unterstützt Unternehmen 
dabei, nicht mit kriminellen Machen-
schaften der Kundinnen und Kunden in 
Verbindung zu geraten. Vor allem Un-
ternehmen der Finanzbranche (wie zB 
Banken, Versicherungen, Vermögens-
verwalterinnen und Vermögensverwal-
ter, Spielbanken, Immobilienmaklerinnen 
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und Immobilienmakler) und andere re-
gulierte Berufe (Anwältinnen und Anwäl-
te, Notarinnen und Notare, Wirtschafts-
prüferinnen und Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberaterinnen und Steuerbera-
ter) unterliegen besonderen – erhöhten 
– Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme 
und Fortführung einer Geschäftsbezie-
hung. Bei Missachtung der Sorgfalts-
pflicht drohen beträchtliche Geldstra-
fen, Reputationsverluste oder sogar 
Haftstrafen und die Entziehung der Ge-
schäftserlaubnis oder Berufsbefugnis. 
Bei Kundinnen und Kunden, die in Be-
ziehung zu Politikerinnen und Politikern 
oder Behörden stehen (PEPs, „Politically 
Exposed Persons) muss die „Client Due 
Diligence“ besonders gründlich durch-
geführt werden. Die rechtliche Grundla-
ge für die verpflichtende KYC-Prüfung in 
den Mitgliedstaaten der EU sind die 3. 
und 4. Geldwäsche-Richtlinie.

Korruption
Gemäß der Definition von Transpa-
rency International ist Korruption der 
Missbrauch von anvertrauter Macht zum 
privaten Nutzen oder Vorteil. Ob Beste-
chung oder Bestechlichkeit im interna-
tionalen Geschäftsverkehr oder im eige-
nen Land, ob Käuflichkeit in der Politik 
oder der Versuch, durch Schmiergelder 
Vorteile zu erlangen – Korruption verur-
sacht nicht nur materielle Schäden, son-
dern untergräbt auch das Fundament ei-
ner Gesellschaft. 

Man spricht bei Korruption oft von ei-
nem unsichtbaren Phänomen, denn es 
gibt nur Täterinnen und Täter: Besteche-
rinnen bzw. Bestecher und Bestoche-
ne. An einer Aufdeckung haben beide 
Seiten kein Interesse und setzen alles 
daran, ihr Tun zu verschleiern. Deshalb 
ist der Schlüsselbegriff der Korruptions-
bekämpfung Transparenz. Da das oft 
schwer identifizierbare, jedenfalls aber 
ahnungslose Opfer nicht Alarm schla-
gen kann, muss überall dort Öffentlich-
keit oder Überprüfbarkeit hergestellt 
werden, wo die gegebenen Strukturen 
korruptes Verhalten erleichtern. 

Korruptions-
bekämpfungsbericht
der Europäischen
Kommission
Korruption Korruption ist von Land zu 
Land unterschiedlich stark ausgeprägt, 
betrifft aber alle EU-Mitgliedsstaaten. 
Ihre Bekämpfung wird daher von der 
EU als Teil ihrer Verantwortung zur Ge-
währleistung eines hohen Sicherheits-
standards verstanden. 1997 wurde die 
Problematik erstmals supranational the-
matisiert. Jedoch konnte erst 2011 ein 
Maßnahmenpaket zur Korruptionsbe-
kämpfung verabschiedet werden, das 
einen eigenen Mechanismus zur Über-
prüfung der Umsetzung von Antikorrup-
tionsbestrebungen in den Nationalstaa-
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ten enthält. Ebenfalls im Rahmen dieses 
Maßnahmenpakets kündigte die Kom-
mission die Erstellung eines Korruptions-
bekämpfungsberichts an. Auf Grundlage 
dieses Berichts „sollen die Bemühun-
gen der Mitgliedstaaten in diesem Be-
reich verfolgt und bewertet werden, um 
ein stärkeres politisches Engagement für 
eine wirksame Korruptionsbekämpfung 
zu erreichen“. 

Korruptions-
prävention
Ziel der Korruptionsprävention ist es, 
Korruption schon im Vorfeld zu verhin-
dern und so einerseits die besonders 
aufwändige Verfolgung zu reduzieren, 
andererseits Schaden zu vermeiden. 
Präventionsmaßnahmen gehören dabei 
meist zu einem von zwei Teilbereichen: 
Verhaltensregeln und Kontrollmaß-
nahmen. Verhaltensregeln beinhalten 
Ethik- und Verhaltenskodizes, die so-
wohl verbindlich als auch unverbindlich 
sein können und vorhandene (Dienst-)
Rechtsvorgaben erweitern. Die Kommu-
nikation und Schulung der Verhaltens-
regeln sind ein wichtiger Bestandteil der 
Korruptionsprävention. Kontrollmaßnah-
men beinhalten strukturelle Ansätze, de-
ren Ziel es ist, neuralgische Punkte in 
Verwaltung und Wirtschaft zu entschär-
fen („Bad Apple“-Theorie). Dafür werden 
Systeme und Prozessvorgaben geschaf-
fen, die etwa die Vergabe von Aufträ-
gen regeln. In der Privatwirtschaft fällt 

die Korruptionsprävention eines Unter-
nehmens meist in die Zuständigkeit der 
Compliance-Abteilung. In Österreich ist 
mit dem Bundesamt zur Korruptions-
prävention und Korruptionsbekämp-
fung (BAK) eine eigene Behörde etab-
liert, die sich mit Korruptionsprävention 
in der Verwaltung befasst. 

Korruptions-
strafrecht
Alle gerichtlichen Straftatbestände ge-
gen Bestechung und Geschenkan-
nahme im privaten und öffentlichen 
Bereich fallen unter den Begriff Korrup-
tionsstrafrecht. Eine genaue Abgrenzung 
ist jedoch oft schwer, zum Beispiel im 
Bereich der Privatkorruption zum Tatbe-
stand der Untreue.

Seit dem Korruptionsstrafrechtsände-
rungsgesetz 2012 sind die Korrupti-
onsstraftatbestände in einem eigenen 
Abschnitt des Strafgesetzbuches zu-
sammengefasst.

vgl. §§ 304 – 309 StGB

Kronzeugenregelung
Bei diesem Mechanismus handelt es 
sich um die prozessrechtlichen Be-
stimmungen zum Rücktritt von der Ver-
folgung wegen Zusammenarbeit mit 
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den zuständigen Behörden, z.B. der 
Staatsanwaltschaft oder Bundeswett-
bewerbsbehörde im Kartellrecht. Ziel 
der Kronzeugenregelung ist es, Strafta-
ten aufzudecken und deren Beweisbar-
keit zu erleichtern, indem die Staatsan-
waltschaft von einer Verfolgung absehen 
kann, wenn der Beschuldigte freiwillig 
sein Wissen über Tatsachen offenbart, 
die noch nicht Gegenstand eines ge-
gen ihn geführten Ermittlungsverfahrens 
sind. Die Voraussetzung, dass diese In-
formation die tatsächliche Aufklärung ei-
ner Straftat fördern muss, wurde in der 
Praxis vielfach als Unsicherheitsfaktor für 
potentielle Kronzeugen kritisiert. 

Zur Anwendung der Kronzeugenrege-
lung in der behördlichen Praxis wurde 
vom Bundesministerium für Justiz sowie 
der Bundeswettbewerbsbehörde jeweils 
ein Handbuch zu diesem Thema veröf-
fentlicht. 

vgl. §§ 209a, 209b StPO sowie §11b 
Wettbewerbsgesetz

Kuvertmedizin
Unter Kuvertmedizin versteht man ge-
sonderte, von Patientinnen und Pa-
tienten privat zu entrichtende Zusatz-
zahlungen an medizinisches Personal, 
wodurch einer Empfängerinnen oder ei-
nem Empfänger, ihr oder ihm eigentlich 
unentgeltlich zustehende Vorteile wie 
schnellere oder bessere medizinische 
Leistungen verkauft werden sollen. Eine 

Anbahnung kann sowohl seitens des 
medizinischen Personals als auch der 
Patientin oder des Patienten erfolgen.

Legalität – 
Legitimität
Soziologisch betrachtet umfasst das 
Phänomen der Korruption sowohl lega-
le als auch illegale Handlungen. Auf der 
einen Seite gibt es Handlungen, welche 
tatsächlich illegal sind, jedoch als mora-
lisch oder gesellschaftlich legitim erach-
tet werden („Kavaliersdelikte“). Auf der 
anderen Seite stehen dem Handlungen 
gegenüber, die rechtlich zulässig sind, 
jedoch als illegitim erachtet werden. Was 
nun als illegal angesehen und strafrecht-
lich inkriminiert wird, ist letztlich Ergeb-
nis eines gesellschaftlichen Kommunika-
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tionsprozesses. Beispielsweise war das 
sogenannte Anfüttern in Österreich lan-
ge Zeit nicht unter Strafe gestellt.

Lobbying
Die direkte oder indirekte Kommunikati-
on mit Amtsträgerinnen und Amtsträ-
gern, politischen Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträgern oder 
Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten zum Zweck der Einflussnahme auf 
Entscheidungen, die durch eine oder im 
Namen einer Interessengruppe getätigt 
werden, wird als Lobbying bezeichnet. 
Als Lobbyistinnen und Lobbyisten gelten 
alle, die berufsmäßig oder ehrenamtlich, 
im eigenen Interesse oder im Auftrag an-
derer wiederkehrend auf die Gesetzge-
bung im weiteren Sinne Einfluss aus-
üben oder versuchen auszuüben, und 
zu diesem Zweck Kontakte mit Parla-
mentsmitgliedern, Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträgern der Parteien, Re-
gierungsmitgliedern sowie Mitgliedern 
der Ministerien und Verwaltungseinrich-
tungen suchen, herstellen und pflegen.

Wichtig: Lobbying ist keine Korrupti-
on, kann aber in diese abgleiten. Hier 
geht es um Fragen der Transparenz für 
die Öffentlichkeit. Der Grundgedanke 
der Interessenvertretung ist Mitbestim-
mung, Mitsprache und Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Orga-
nisationen, die von gesellschaftlichen 
Entwicklungen und/oder politischen 
Entscheidungen betroffen sind. Aber

Interessenvertretung muss hinreichend 
offen und transparent stattfinden, damit 
die Interessen der Schwachen genau-
so gehört werden können wie die der 
Mächtigen. Die Chance der Bürgerin-
nen und Bürger, ihre Interessen im poli-
tischen Prozess berücksichtigt zu sehen, 
darf weder direkt noch indirekt von ihren 
finanziellen Möglichkeiten abhängen.

Lobbying- und 
Interessen-
vertretungsregister
In das Lobbying- und Interessenvertre-
tungsregister des Bundesministeriums 
für Justiz sind seit 01.01.2013

  Lobbying-Unternehmen  
und deren Aufgabenbereiche,

  Unternehmen, die Unternehmens-
lobbyisten beschäftigen,

  Selbstverwaltungskörper und
  Interessenverbände

einzutragen. Das Register ist in wesent-
lichen Teilen öffentlich über die Website 
des Bundesministeriums für Justiz ein-
sehbar. Rechtsgrundlage des Registers 
ist das Lobbying- und Interessenver-
tretungs-Transparenz-Gesetz, welches 
Verhaltens- und Registrierungspflichten 
bei Tätigkeiten, mit denen auf bestimm-
te Entscheidungsprozesse in der Ge-
setzgebung oder Vollziehung des Bun-
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des, der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände unmittelbar Einfl uss 
genommen werden soll, regelt. Lobby-
ing-Unternehmen sind solche, zu deren 
Geschäftsgegenstand auch die Über-
nahme und die Erfüllung von Lobbying-
Aufträgen zählt.

Als Lobbying-Auftrag ist jeder entgelt-
liche Vertrag bezüglich eines organi-
sierten und strukturierten Kontakts mit 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
gern zur Einfl ussnahme im Interesse ei-
ner Auftraggeberein bzw. eines Auftrag-
gebers zu qualifi zieren, selbst wenn er 
nicht auf Dauer angelegt ist. Die Ein-
tragung im Register hat vor Aufnahme 
der Tätigkeit zu erfolgen. Im nur einge-
schränkt zugänglichen Teil des Registers 
sind für jeden Lobbying-Auftrag auch 
Auftraggeberinnen und Auftraggeber 
sowie der vereinbarte Aufgabenbereich 
zu erfassen.

Marktmanipulation
Grundsätzlich wird zwischen zwei For-
men der Marktmanipulation unterschie-
den: 

  Als transaktionsbasierte Marktmani-
pulation werden Geschäfte bezeich-
net, deren Ziel es ist, ein falsches 
oder irreführendes Signal für Angebot 
und Nachfrage von Finanzinstrumen-
ten (insbesondere Aktien) zu geben. 
Wenn z.B. börsennotierte Unterneh-
men vereinbaren, die Aktien des je-
weils anderen zu kaufen, um so den 
Kurs in die Höhe zu treiben, wird dem 
Markt eine Nachfrage vorgetäuscht, 
die eigentlich nicht besteht. 

  Informationsbasierte Marktmanipulati-
on liegt dann vor, wenn Informationen 
über die Medien verbreitet werden, 
die ein falsches oder irreführendes Si-
gnal für Angebot und Nachfrage von 
Finanzinstrumenten geben. So könn-
te z.B. die Geschäftsleitung eines 
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börsennotierten Unternehmens in 
den Medien den Verkauf einer wich-
tigen strategischen Beteiligung an ei-
nem anderen Unternehmen abstrei-
ten, obwohl dieser bereits feststeht. 

Die Marktmissbrauchsrichtlinie (RL 
2014/57/EU) legt fest, dass zusätzlich 
zum Insiderhandel auch die schwere 
Marktmanipulation gerichtlich strafbar 
ist. Zusätzlich sind für juristische Per-
sonen Verwaltungshöchststrafen von 
bis zu 15 Mio. Euro oder 15% des Kon-
zernjahresumsatzes und für natürliche 
Personen von bis zu 5 Mio. Euro vor-
gesehen.

NaDiVeG – 
Nachhaltigkeits- 
und Diversitäts-
verbesserungsgesetz
Mit dem am 17. Jänner 2017 veröffent-
lichten Nachhaltigkeits- und Diversitäts-
verbesserungsgesetz (kurz: NaDiVeG) 
wurde die Richtlinie 2014/95/EU in das 
österreichische Recht umgesetzt.

Betroffen sind Unternehmen, bei denen 
an den Abschlussstichtagen kumulativ 
folgende Voraussetzungen vorliegen:

  das Unternehmen ist ein „Unterneh-
men im öffentlichen Interesse“ im 
Sinne des § 189a Z. 1 Unterneh-
mensgesetzbuch (UGB),

  hat in zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren mehr als 500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und

  ist groß im Sinne des § 221 Abs. 3 
UGB.
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Der Vorstand hat aufgrund des NaDiVeG 
zukünftig über Umwelt-, Sozial- und Ar-
beitnehmerbelange sowie über Maßnah-
men zur Achtung der Menschenrechte 
und zur Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung zu berichten. Der Auf-
sichtsrat hat diese Berichtslegung des 
Vorstandes zu prüfen und einen Bericht 
an die Hauptversammlung zu erstatten.

Nationale Anti-
Korruptionsstrategie
Diese bildet den Rahmen für alle Maß-
nahmen, die zur Prävention und Be-
kämpfung von Korruption gesetzt wer-
den. Sie wurde unter Federführung des 
Innenministeriums, im Besonderen des 
Bundesamts zur Korruptionspräven-
tion und Korruptionsbekämpfung 
(BAK), und des Bundesministeriums für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz unter Einbindung aller rele-
vanten Akteure aus öffentlicher Verwal-
tung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft er-
arbeitet. In zehn vom BAK veranstalteten 
Gesprächsrunden mit Expertinnen und 
Experten waren diverse Korruptionsprä-
ventionsthemen erörtert worden. Letzte-
re wurden in weiterer Folge zur Anti-Kor-
ruptionsstrategie verdichtet.

Im Zentrum der Strategie stehen das Be-
kenntnis zu Integrität, der Wille zur na-
tionalen und internationalen Kooperation 
sowie die Förderung von Transparenz, 
vor allem in der öffentlichen Verwaltung, 

 sowie die Bewusstseinsbildung im öf-
fentlichen und privaten Sektor.

Die Strategie umfasst die Integritäts-
förderung und Korruptionsprävention 
in allen Sektoren, von der öffentlichen 
Verwaltung bis hin zu Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft. Auf Basis dieser Stra-
tegie wird der Aktionsplan 2019-2020 
mit konkreten Maßnahmen erstellt. Die 
Gliederung des Aktionsplans in die Teile 
„Prävention“ und „Strafverfolgung“ ent-
spricht den Vorgaben der NAKS. Die 
sechs Unterkategorien des Teils „Prä-
vention“ dienen der besseren Übersicht 
über das weitreichende Thema und zei-
gen Schwerpunktsetzungen auf, die alle 
zwei Jahre an die aktuellen Entwicklun-
gen angepasst werden.

Nepotismus
Der Begriff kommt vom lateinischen „ne-
pos“ und bedeutet „Neffe“ oder „Ver-
wandter“. Synonym dafür ist der Begriff 
Vetternwirtschaft, der im deutschspra-
chigen Raum häufiger verwendet wird.

Voraussetzung für Nepotismus ist im-
mer eine Verwandtschaft der Beteilig-
ten, sprich Aufträge oder Stellen werden 
nicht aufgrund von Qualifikation oder 
Erfahrung, sondern nur aufgrund eines 
Verwandtschaftsgrades vergeben oder 
Familienmitglieder erhalten andere un-
rechtmäßige Vorteile. Fällt der Verwandt-
schaftsgrad weg, handelt es sich um 
Günstlings- oder Freunderlwirtschaft.
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OECD Konvention
gegen Bestechung
ausländischer 
Amtsträgerinnen 
und Amtsträger
Die zurzeit 38 Mitgliedstaaten der "Orga-
nization for Economic Cooperation and 
Development" (Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) stehen für ca. drei Viertel des 
Welthandels. Wichtigstes Produkt der 
OECD in Bezug auf Korruption ist das 
Übereinkommen über die Bekämpfung 
der Bestechung ausländischer Amts-
trägerinnen und Amtsträger im inter-
nationalen Geschäftsverkehr (OECD 
Konvention), das seit dem 15.02.1999 
in Kraft ist. Neben den OECD Mitglied-
staaten wurde das Übereinkommen von 
sechs weiteren Staaten (Argentinien, 
Brasilien, Bulgarien, Peru, Russland und 

Südafrika) unterzeichnet und ratifi ziert.
2009 wurde die Konvention durch zwei 
Empfehlungen für ein Ende der steu-
erlichen Absetzbarkeit von Beste-
chungsgeldern und die Kooperation 
in strafrechtlich relevanten Steuerfragen 
ergänzt.

Die OECD prüft die gesetzliche Umset-
zung der Konvention durch die einzel-
nen Mitgliedstaaten in drei Phasen, an 
deren Ende jeweils ausführliche Prüfbe-
richte stehen. Österreich trat dem Über-
einkommen 1998 bei, die Umsetzung 
wurde zuletzt 2021 evaluiert. Transpa-
rency International prüft als unabhän-
gige Stelle im jährlich erscheinenden 
„OECD Progress Report“, wie aktiv die 
einzelnen Mitgliedstaaten die Konventi-
on umsetzen.

Öffentliche
Unternehmen
Dabei handelt es sich um Unterneh-
men, an denen der Bund alleine oder ge-
meinsam mit anderen der Zuständigkeit 
des Rechnungshofes unterliegenden 
Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträgern 
jedenfalls mit mindestens 50% betei-
ligt ist oder die der Bund allein oder ge-
meinsam mit anderen solchen Rechts-
trägerinnen bzw. Rechtsträgern betreibt. 
Organe und Bedienstete solcher öffent-
lichen Unternehmen sind als Amtsträ-
gerinnen und Amtsträger zu qualifi zie-
ren. Im Zusammenhang mit Korruption 
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besteht die Gefahr, dass einer Politikerin 
oder einem Politiker die Zusage erteilt 
wird, nach seiner politischen Laufbahn 
einen angesehenen Posten in einem öf-
fentlichen Unternehmen zu überneh-
men, sollten gewisse Gefälligkeiten er-
füllt werden.

vgl. Art 126b B-VG und § 74 StGB

Office européen 
de lutte anti-fraude
(OLAF)
Das Europäische Amt für Betrugsbe-
kämpfung ist ein Amt der Europäischen 
Kommission mit Sitz in Brüssel. Zu den 
Hauptaufgaben zählen die Bekämpfung 
von Betrug, Korruption und anderen 
Aktivitäten, die die Europäische Union fi-
nanziell schädigen. OLAF ist dem Euro-
päischen Amt für Steuern, Zollunion, Au-
dit und Betrugsbekämpfung zugeordnet 
und kooperiert aktiv mit nationalen Anti-
korruptions-Behörden. In Österreich gilt 
das BAK als erste Anlaufstelle. 

Open Government
Im September 2015 verabschiedeten 
die Vereinten Nationen die Ziele nachhal-
tiger Entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals), die unter anderem auch 
eine erhebliche Reduktion von Korrup-

tion und Bestechung in all ihren For-
men sowie den Aufbau leistungsfähiger, 
rechenschaftspflichtiger und transpa-
renter Institutionen vorsehen. Zur Errei-
chung dieser beiden Ziele hat das Lei-
tungskomitee des OGP eine Erklärung 
über Open Government zur Umsetzung 
der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung verfasst, die die Vertragsstaa-
ten zu mehr Transparenz in öffentlichen 
Institutionen verpflichtet. Open Govern-
ment ist der Überbegriff für eine Reihe 
von Ansätzen zur Förderung von Trans-
parenz, Partizipation und Zusammenar-
beit in der öffentlichen Verwaltung. Das 
Open Government Partnership (OGP) ist 
eine 2011 ins Leben gerufene multilate-
rale Initiative, deren Mitgliedstaaten sich 
dazu verpflichten, innerhalb der Regie-
rung und anderen öffentlichen Instituti-
onen Transparenz zu fördern und Kor-
ruption zu bekämpfen. Mittlerweile sind 
insgesamt 66 Länder dem OGP beige-
treten, darunter allein 20 der 27 Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Öster-
reich ist bislang nicht Teil dieser Initiative. 

Organisations-
verschulden
Eine juristische Person kann naturge-
mäß nicht selbst handeln. Sie braucht 
dazu natürliche Personen, welche für 
sie tätig werden. Das sogenannte Or-
ganisationsverschulden bedeutet einen 
Schuldvorwurf an eine juristische Per-
son, z.B. an ein Unternehmen. Ein Or-
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Parteibuch-
wirtschaft
Damit wird die Praxis bezeichnet, beruf-
liche Positionen in der Verwaltung und 
in öffentlichen Unternehmen (etwa 
der Daseinsvorsorge) „de facto“ nur an 
Parteigängerinnen und Parteigänger 
der Partei, die die jeweilige Ressortspit-
ze stellt, zu vergeben. In den ersten drei 
bis vier Jahrzehnten der Zweiten Repu-
blik erfasste die Parteibuchwirtschaft na-
hezu umfassend den gesamten öffentli-
chen Sektor, aber auch den Zugang zu 
günstigen Gemeinde- oder Genossen-
schaftswohnungen sowie Arbeitsplätzen 
in damals verstaatlichten Banken und 
Industrieunternehmen. Seit den 1980er 
Jahren ging die Bedeutung (auch we-
gen der sinkenden Bedeutung des Staa-
tes in der Wirtschaft oder im Wohnbau) 
allmählich zurück. Nach wie vor bilden 
damit verbundene berufl iche Vorteile ein 

ganisationsverschulden liegt nun vor, 
wenn Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger einer juristischen 
Person (z.B. eines Verbandes nach 
dem Verbandsverantwortlichkeitsge-
setz) ihre Aufsichts-, Kontroll- und Orga-
nisationspfl ichten verletzen und dadurch 
eine strafbare Handlung einer Mitarbei-
terin oder eines Mitarbeiters der juristi-
schen Person ermöglichen oder zumin-
dest erleichtern. Durch die Existenz des 
Prinzips des Organisationsverschuldens 
wird verhindert, dass juristische Perso-
nen nicht zur Verantwortung gezogen 
werden, etwa wenn gezielt ungeeignete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einge-
stellt werden oder wenn ein Unterneh-
men derart aufgebaut wird, dass Kom-
petenzüberschneidungen auftreten und 
sich letztlich niemand verantwortlich 
fühlt.
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wichtiges Motiv für die Mitgliedschaft in 
den traditionellen Parteien.

Parteibuchwirtschaft stellt in Österreich 
die am stärksten verbreitete Form der 
Patronage dar (neben weiterhin wich-
tigen persönlichen und familiären Be-
ziehungen, der Mitgliedschaft in Stu-
dentenverbindungen etc.). Im Falle der 
Parteibuchwirtschaft bietet die Par-
tei (Patron) den Klientinnen und Klien-
ten (Parteimitglieder bzw. deklarierte 
Anhängerinnen und Anhänger) die be-
schriebenen Formen der Protektion im 
Austausch für politische Unterstützung 
(durch Mitgliedschaft, die Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen usw.). 

Parteienfinanzierung
Parteien können bspw. durch 

  Mitgliedsbeiträge,
  Großspenden 

(z.B. von Unternehmen),
  Kleinstspenden (z.B. Crowdfunding)
  Unterstützungsleistungen  

von Interessenverbänden  
(Geld- und Naturalleistungen),

  „Parteisteuern“ (regelmäßige  
Zahlungen von Personen,  
die ihre berufliche Funktion 
nur über die Partei erlangten),

  Erträge aus parteieigner  
wirtschaftlicher Tätigkeit oder  
aus Unternehmensbeteiligungen,

  Kredite,
  staatliche Finanzierung auf direktem 

oder indirektem (z.B. Finanzierung  
von Parlamentsfraktionen) Weg

  lebende Subventionen  
oder Sachleistungen

finanziert werden.

Viele dieser Finanzierungsformen sind 
aus korruptionsrechtlicher Sicht völlig 
unbedenklich. Vor allem die – im inter-
nationalen Vergleich – sehr hohe staat-
liche Parteienfinanzierung aus Steuer-
geldern wird von einem großen Teil der 
Bevölkerung kritisch betrachtet, insbe-
sondere da es trotz Reformen im Par-
teiengesetz noch große Transparenz- 
und Kontrolllücken gibt, wie z.B. eine 
umfassende Prüfkompetenz des Rech-
nungshofes. Spenden von Interessen-
verbänden und Unternehmen werden in 
der Regel nicht ohne Motiv erteilt und 
es könnte eine Gegenleistung erwar-
tet werden. Durch verschleiernde Um-
wege über Sachspenden, Kostenüber-
nahmen, parteinahe Vereine etc. können 
Beschränkungen bzw. Transparenzvor-
gaben umgangen werden.

Parteispenden
Das am 01.07.2012 in Kraft getretene 
Parteiengesetz 2012 brachte einige Ver-
besserungen im Hinblick auf die Trans-
parenz der Parteienförderung. Den Par-
teien wird eine Rechenschaftspflicht 
über ihre Einnahmen und Ausgaben 
auferlegt. Parteispenden (einschließlich 
Sachspenden und Personalüberlassun-
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gen) müssen darin offengelegt werden, 
sind aber grundsätzlich nicht verboten. 
Sie müssen jedoch seit Juli 2019 dem 
Rechnungshof unverzüglich gemeldet 
werden, wenn diese mehr als 2.537,50 
Euro betragen (Valorisierung erfolgte am 
1. Jänner 2020, davor 2.500 EUR). Der 
Rechnungshof veröffentlicht die Spen-
de unter Nennung des Namens und der 
Höhe des Betrages. Die maximale Spen-
denhöhe pro politische Partei und Kalen-
derjahr beträgt 750.000 Euro. Pro na-
türlicher oder juristischer Person beträgt 
die jährliche Höchstgrenze 7.500 Euro. 

Von den Regelungen betreffend Spen-
den sind nicht nur die Parteien, son-
dern auch die meisten parteinahen Or-
ganisationen, Wahlwerberinnen und 
Wahlwerber sowie gewählte Abgeord-
nete erfasst. In spezifischen Bereichen 
herrscht ein Spendenverbot – etwa für 
parlamentarische Klubs, öffentlich-recht-
liche Körperschaften, gemeinnützige 
Einrichtungen, Unternehmungen und 
Einrichtungen, an denen die öffentliche 
Hand mit mindestens 25 Prozent betei-
ligt ist oder für ausländischen Personen. 
Weiters sind Barspenden bzw. anonyme 
Spenden über 500 Euro verboten. Eben-
falls im Rechenschaftsbericht offenzule-
gen sind Sponsoring ab einem jährlichen 
Betrag von 12.000 Euro sowie Inserate, 
wenn sie im Einzelfall über 3.500 Euro 
liegen. 

Pflichtwidrigkeit
Diese steht dann im Zusammenhang mit 
Korruption, wenn Personen es ernstlich 
für möglich halten und sich damit abfin-
den, mit ihren Handlungen gegen Amts- 
und Dienstpflichten zu verstoßen, um ei-
nen Vorteil zu erlangen. Solche Pflichten 
können sich aus Gesetzen, Verordnun-
gen, Erlässen aber auch durch Weisun-
gen ergeben. Die genaue Abgrenzung, 
bis zu welchem Zeitpunkt ein Amtsge-
schäft noch als pflichtgemäß gilt, ist in 
der Praxis oftmals schwierig. Als Grund-
satz gilt, dass Amtsgeschäfte, die unter 
Einhaltung aller Vorschriften völlig unpar-
teiisch und ausschließlich unter Heran-
ziehung sachlicher Kriterien vorgenom-
men werden, pflichtgemäß sind. Auf der 
anderen Seite sind Entscheidungen, bei 
denen eine Befugnis missbraucht wird, 
bzw. Entscheidungen, bei denen ein Er-
messensspielraum überschritten wird, 
auf jeden Fall pflichtwidrig.

Politically Exposed
Person (PEP)
Der Begriff spielt insbesondere bei der 
Geldwäscheprävention eine wichtige 
Rolle. Politically Exposed Persons (PEP) 
sind Personen, die eine bedeutende öf-
fentliche Funktion ausüben (z.B. Minis-
terinnen und Minister, hochrangige Be-
amtinnen und Beamte), sowie enge 
Familienangehörige und Personen, die 
diesem Personenkreis nahestehen (z.B. 



48

Geschäftspartnerinnen und Geschäfts-
partner). 

Postenschacher
Ziel ist eine Wunschkandidatin oder ei-
nem Wunschkandidaten eine bestimmte 
Position zu bringen. Mit dem Begriff wird 
die Vergabe von Positionen in der öffent-
lichen Verwaltung oder staatsnahen Be-
trieben anhand parteipolitischer Kriterien 
und der Beeinflussung von Auswahlver-
fahren und Entscheidungsprozessen im 
Interesse einer politischen Partei, be-
schrieben. 

Prinzipal-Agent-
Theorie
Nach diesem Modell beauftragt ein so-
genannter Prinzipal eine Agentin oder 
einen Agenten mit einer Tätigkeit. Die 
Agentin oder der Agent besitzt in der 
Regel einen Wissensvorsprung, welchen 
sie oder er entweder zu Gunsten oder zu 
Ungunsten des Prinzipals einsetzt. So-
fern die Agentin oder der Agent einen 
Informationsvorsprung gegenüber dem 
Prinzipal sowie Entscheidungskompe-
tenzen hat, besteht die Gefahr, dass 
das Ziel des Prinzipals nicht vollinhalt-
lich erreicht wird, da die Agentin oder 
der Agent den zur Verfügung stehenden 
Entscheidungsspielraum für eigene Inte-
ressen einsetzt. Im Falle von Korrupti-

on kann der Staat als Prinzipal angese-
hen werden, welcher einer Beamtin oder 
einen Beamten als Agentin oder Agent 
einsetzt, um beispielsweise preiswer-
tes Material zu beschaffen. Der Agent 
kann nun im Rahmen seines Handlungs-
spielraumes gegen Bestechungsgeld 
zu einem überteuerten Preis einkaufen. 
Zur Verringerung der Prinzipal-Agent-
Kosten können zahlreiche institutionelle 
Regelungen dienen: Pflicht zur öffentli-
chen Ausschreibung, interne und exter-
ne Kontrollorgane etc.

Protektionismus
Im Kontext von Korruption ist Protektio-
nismus als eine der Günstlingswirtschaft 
ähnliche Vorgangsweise der Bevorzu-
gung bestimmter Personen gegenüber 
anderen zum persönlichen Vorteil zu se-
hen. Im öffentlichen Sektor liegt Protek-
tion beispielsweise dann vor, wenn eine 
Person aufgrund ihres freundschaftli-
chen Verhältnisses zu einer Amtsträ-
gerin oder einem Amtsträger bevorzugt 
behandelt wird. Protektionismus verzerrt 
das auf Unparteilichkeit ausgelegte Ver-
hältnis zwischen Verwaltungsbeamtin-
nen und Verwaltungsbeamten sowie 
von Bürgerinnen und Bürgern. Zudem 
wird dadurch ein besonders korruptions-
anfälliges Verbindlichkeitsverhältnis ge-
schaffen.
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Risiko-Analyse
Das Risikomanagement ist eine Füh-
rungsaufgabe, im Rahmen derer die 
Risiken einer Organisation identifi ziert, 
analysiert und später bewertet werden. 
Hierzu sind übergeordnete Ziele und 
Strategien für das Risikomanagement 
festzulegen. Im Einzelnen betrifft dies 
die Festlegung von Kriterien, nach de-
nen die Risiken eingestuft und bewertet 
werden, die Methoden der Risikoermitt-
lung, die Verantwortlichkeiten bei Risiko-
entscheidungen, die Bereitstellung von 
Ressourcen zur Risikoabwehr, die inter-
ne und externe Kommunikation über die 
identifi zierten Risiken sowie die Qualifi -
kation des Personals für das Risikoma-
nagement. Risikomanagement wird als 
ein fortlaufender Prozess verstanden, 
in dem Planung, Umsetzung, Überwa-
chung und Verbesserung kontinuierlich 
stattfi nden. 

Die Risiken der Korruption stellen sich 
für jedes Unternehmen und jede Or-

ganisation unterschiedlich dar, je nach 
Branche, Unternehmensgröße, Art der 
Aktivitäten und geografi scher Präsenz. 
Innerbetrieblich sind der Vertrieb und 
der Einkauf besonders gefährdet. Aber 
auch in Unternehmensstellen, die star-
ken Kontakt zu Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden haben, sowie 
in Teilen des Rechnungswesens können 
korrupte Handlungen auftreten. Außer-
betrieblich sind Beziehungen zu Ge-
schäftspartnern, Agentinnen und Agen-
ten oder Beraterinnen und Beratern in 
die Risikoanalyse einzubeziehen. Sys-
tematisch und periodisch durchgeführt, 
hilft eine Risikoanalyse dem Unterneh-
men, bestehende Compliance-Risiken 
zu erkennen, zu bewerten und entspre-
chende Maßnahmen zur Risikominimie-
rung bzw. -vermeidung zu setzen.
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Scheingeschäft
Ziel ist es, Geldfl üsse zu legitimieren, 
z.B. mit Scheinrechnungen, die von 
Schein- oder Briefkastenfi rmen ausge-
stellt werden. Ein derartiges Geschäft 
liegt dann vor, wenn eine Leistung nur 
auf dem Papier vorgetäuscht und ver-
rechnet wird, aber nicht real stattgefun-
den hat. Dadurch soll die Steuerlast der 
Täterinnen und Täter gemindert oder 
Geldfl üsse verschleiert werden. 

Schmiergeld
Wird als Synonym für Bestechungs-
geld verwendet. Die Herkunft des Be-
griffs lässt sich bis ins 16. Jahrhundert 
zurückverfolgen und geht möglicherwei-
se auf das Einsalben bzw. Einschmieren 
der Hände zurück. Eine andere Theorie 
bezieht sich auf das „Schmiergeld“ für 
Kutscher - eine Gebühr für die Schmie-

re der Wagenräder. Hiervon leiteten sich 
viele Redewendungen ab, z.B. "es läuft 
wie geschmiert".

Schwarze Kasse /
Schwarzgeld
Sie werden mitunter angelegt, um Mittel 
für Straftaten, z.B. für Bestechung, zur 
Verfügung zu haben. „Schwarze Kas-
sen“ dienen dazu, Firmengelder an der 
Buchhaltung vorbei pfl ichtwidrig zu ver-
bergen, z.B. durch Verwahrung von Bar-
geld oder auf einem versteckten Kon-
to. Umgekehrt werden oftmals auch 
aus strafbaren Handlungen lukrierte 
Gelder, sogenanntes „Schwarzgeld“, in 
„schwarze Kassen“ eingezahlt. 

Selbstkontrahieren
Beispiel: Vorliegen kann ein solcher Fall 
typischerweise dann, wenn man in an-
derer Funktion (z.B. als Geschäftsfüh-
rerin und Geschäftsführer einer Gesell-
schaft, als Ministerin und Minister) einen 
Vertrag zu eigenen Gunsten (z.B. mit der 
eigenen Beratungsfi rma) schließt. 

Solche Verträge bedeuten einen Inter-
essenkonfl ikt, sind aber dennoch gül-
tig, solange die Gefahr einer Benachtei-
ligung des Vertretenen nach der Natur 
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des Rechtsgeschäfts ausgeschlossen 
ist (z.B. beim Kauf von Waren zu einem 
marktüblichen Preis) oder wenn Ver-
treterinnen und Vertreter das Geschäft 
ausdrücklich genehmigen. Oft werden 
solche Interessenkonflikte aber nicht 
aufgezeigt und stellen ein Einfallstor für 
Korruption dar.

Sponsoring
Sponsoring ist die Zuwendung von Geld 
oder geldwerten Leistungen durch eine 
juristische oder natürliche Person (Spon-
sorin bzw. Sponsor), die neben der För-
derung einer bestimmten Aktivität oder 
Einrichtung auch wirtschaftliche Inter-
essen verfolgt. Der Sponsorin und dem 
Sponsor kommt es darauf an, einen 
Imagegewinn sowie Präsenz in der Öf-
fentlichkeit (Kommunikations- und Wer-
beleistung) zu erlangen. Kennzeichen 
von Sponsoring ist immer ein Austausch 
von Leistung und Gegenleistung, wobei 
auf die Verhältnismäßigkeit zu achten 
ist. Folgekosten sollten grundsätzlich im 
Zuge eines Sponsorings nicht entste-
hen, und es darf nicht der Umgehung 
des Verbots der Vorteilsannahme die-
nen. Zur Wahrung der Objektivität ist in 
einigen Bereichen besondere Vorsicht 
geboten: bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben im Kernbereich der Hoheits-
verwaltung, bei dauerhafter Überlassung 
von Personal, bei einer Finanzierung von 
nichtöffentlichen Veranstaltungen. Von 
Sponsoring sollte Abstand genommen 
werden, wenn der Anschein einer Be-

einflussung von Inhalten oder Entschei-
dungen bestehen könnte. Sponsoring-
maßnahmen sind zur Vermeidung jedes 
Anscheins von Parteilichkeit transparent 
zu machen. 

Steuerhinterziehung
& Steuervermeidung 
Steuerhinterziehung ist illegal und in Ös-
terreich als vorsätzliche und grob fahr-
lässige Abgabenverkürzung eine Straftat 
(vgl. §§ 33 und 34 Finanzstrafgesetz). 
Steuerstraftaten gelten nach den inter-
nationalen Anti-Geldwäschestandards 
als Vortaten zur Geldwäsche. In Öster-
reich stellen seit 2011 bestimmte For-
men der Abgabenhinterziehung, etwa 
betrügerischer Art, solche Vortaten dar.

Steuervermeidung ist legal, aber vielfach 
unfair gegenüber Bürgerinnen und Bür-
gern und Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahlern. Zum Teil nutzen multinatio-
nale Konzerne Steuerschlupflöcher und 
Spielräume zur Verlagerung von Ge-
winnen aus Ländern, in denen sie wirt-
schaftlich tätig sind, in andere Staaten, 
um so eine möglichst niedrige Besteue-
rung zu erreichen.

Bestehende Maßnahmen zur Erhö-
hung der Steuertransparenz und miss-
bräuchlicher Steuervermeidung umfas-
sen insbesondere den automatischen 
Informationsaustausch zwischen den 
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Steuerbehörden (z.B. zu Basisinforma-
tionen über Steuervorbescheide) und 
damit verbunden die Aufhebung des 
Bankgeheimnisses, den Zugang zu 
Wirtschaftlichen Eigentümer-Informati-
onen und Berichte zu Steuerzahlungen 
multinationaler Konzerne. Zusätzlich zur 
Zuständigkeit der nationalen Finanz-
strafbehörden und Staatsanwaltschaft 
im Rahmen des Finanzstrafverfahrens, 
soll die europäische Staatsanwaltschaft 
künftig transnationale Verstöße gegen 
das gemeinsame EU-Mehrwertsteuer-
system mit einem Gesamtschaden von 
mindestens EUR 10.000.000 abde-
cken (vgl. Art 2 Abs. 2, EU-Richtlinie 
2017/1371).

vgl. §§ 33 und 34 Finanzstrafgesetz

Stolen Asset 
Recovery Initiative
(StAR)
Die Initiative ist eine Partnerschaft zwi-
schen der Weltbank Gruppe und der 
UNODC. Sie hat es sich zum Ziel ge-
setzt, internationale Bemühungen da-
hingehend zu unterstützen, sichere 
Verwahrungsmöglichkeiten für Korrup-
tionsgelder zu vernichten. StAR arbei-
tet mit Entwicklungsländern und Finanz-
zentren zusammen, um Geldwäsche zu 
verhindern und um eine systematische 
und zeitnahe Rückführung gestohlener 
Vermögenswerte zu erleichtern.

Systemische/
Strukturelle 
Korruption
Hierbei handelt es sich um Strukturen, 
welche etwa auf Günstlingswirtschaft 
beruhen. Systemische Korruption liegt 
dann vor, wenn informelle Netzwerke auf 
sämtlichen Ebenen des Staatsappara-
tes, sowie auch in dessen wichtigsten 
Institutionen, eine große Rolle spielen. 
Korruption ist dann systemisch, wenn 
sie darüber hinaus regelmäßig vorkommt 
und man sich daher aufgrund ihrer Allge-
genwärtigkeit fügt. Die entsprechenden 
Leistungen und Gegenleistungen wech-
seln sowohl vom öffentlichen in den pri-
vaten Sektor und von unteren in obere 
Ebenen, als auch umgekehrt.
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Three Lines Modell
Das im Juni 2020 aktualisierte Drei-Li-
nien-Modell hilft Strukturen und Prozes-
se zu identifi zieren, um eine gute Unter-
nehmensführung und ein Management 
von (Compliance-) Risiken bestmöglich 
zu unterstützen. Dieses unterstützt Or-
ganisationen, eine effi ziente Überwa-
chungsstruktur zur Sicherstellung von 
Corporate Governance, sowie eines 
starken Risikomanagements zu imple-
mentieren. Compliance ist der zweiten 
Linie zuzuordnen, die das operative Ma-
nagement als erste Linie überwacht und 
unterstützt. Erste, zweite und dritte Linie 
sind nicht als fi xierte Organisationsfunk-
tionen (Compliance, Risikomanagement, 
Internes Kontrollsystem, Qualitätsma-
nagement etc.) zu verstehen sondern 
als ein ineinandergreifendes System.

Tone from the Top /
Tone from the Middle
Dieser bezeichnet das Verhalten und 
die glaubwürdige nachhaltige Kommu-
nikation der Unternehmensleitung zur 
Verankerung von integrem, verantwor-
tungsvollem und gesetzeskonformem 
Verhalten im Unternehmen. „Tone from 
the Top“ ist Ausdruck des Verantwor-
tungsgefühls der Unternehmensleitung, 
ihrer Kompetenz und ihres Willens zur 
Integrität. Mit diesem steht und fällt der 
Erfolg eines jeden Compliance- bzw. 
Antikorruptions-Programms.

Die Botschaften der Unternehmenslei-
tung müssen, um Glaubwürdigkeit bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu erzeugen, authentisch, prägnant 
und unmissverständlich in der Zielrich-
tung sein. Vorbildfunktion und ein, den 
Unternehmenswerten entsprechendes, 
Verhalten der Unternehmensleitung 
muss vom Management vermittelt wer-
den. Während die Unternehmensleitung 
für die Einrichtung und Weiterentwick-
lung des Compliance Managements 
insgesamt verantwortlich ist und den 
„Tone from the Top“ bestimmt, sind die 
Mitglieder des Mittelmanagements we-
sentliche Multiplikatoren für Complian-
ce-Botschaften und unmittelbare An-
sprechpersonen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im täglichen operati-
ven Geschäft. Die Art und Weise, wie 
die Führungskraft ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die relevanten Regeln 
erklärt und sich als Ansprechpartnerin 
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und Ansprechpartner für Dilemmasituati-
onen anbietet, prägt wesentlich den „Tone 
from the Middle“.

Transparency
International (TI)
Von Prof. Dr. Peter Eigen und Gleichge-
sinnten aus Industrie- und Entwicklungs-
ländern in London und Berlin gegründet, 
ist TI eine gemeinnützige und parteipoli-
tisch unabhängige Bewegung, die welt-
weit gegen Korruption und für mehr 
Transparenz Stellung bezieht. TI ist mitt-
lerweile die weltweit größte Nichtregie-
rungsorganisation zur Bekämpfung von 
Korruption. Die Arbeit der National Chap-
ter vor Ort wird vom Internationalen Se-
kretariat mit Sitz in Berlin unterstützt und 
koordiniert. Das Internationale Sekretariat 
von TI trägt die globale Arbeit der Orga-
nisation. National Chapter sind heute in 
rund 100 Ländern tätig und an der Stra-
tegie von TI auf internationaler Ebene be-
teiligt. Das österreichische Chapter von 
TI wurde 2005 gegründet. TI arbeitet mit 
vielen nationalen und internationalen Or-
ganisationen zusammen - einschließlich 
der Europäischen Union, den Vereinten 
Nationen, der OECD, der Weltbank, den 
Regionalen Entwicklungsbanken und der 
Internationalen Handelskammer (ICC) 
in Paris. 

UN Sustainable 
Development Goals 
(SDGs)
Die sogennaten „Ziele nachhaltiger Ent-
wicklung“ sind Zielsetzungen der Ver-
einten Nationen (UN), die der Siche-
rung einer nachhaltigen Entwicklung auf 
ökonomischer, sozialer sowie ökologi-
scher Ebene dienen sollen. Die SDGs 
wurden in Anlehnung an den Entwick-
lungsprozess der Millennium-Entwick-
lungsziele (MDGs) entworfen und am 
25.09.2015 verabschiedet. Sie traten 
am 01.01.2016 mit einer Laufzeit von 
15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im Unter-
schied zu den MDGs, die insbesonde-
re Entwicklungsländern gegolten haben, 
gelten die SDGs für alle Staaten. Im Ziel 
16 (Goal 16 – Peace, Justice and Strong 
Instiutions) ist auch das explizit festge-
halten, Korruption und Bestechung in all 
ihren Formen nachhaltig zu reduzieren. 
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United Nations 
Convention 
against Corruption
(UNCAC)
Die Die am 31.10.2003 durch die Ge-
neralversammlung der Vereinten Natio-
nen verabschiedete Konvention, ist das 
Resultat dreijähriger Verhandlungen, an 
denen Transparency International als 
einzige Nichtregierungsorganisation be-
teiligt war. Die UN-Konvention wurde am 
09.12.2003 in Mexiko von 110 Staaten 
unterzeichnet, am 14.12.2005 trat diese 
in Kraft. Mittlerweile hat die große Mehr-
heit der G20-Länder die Konvention ra-
tifiziert. Österreich hat die UNCAC 2003 
unterzeichnet und 2006 ratifiziert. Die 
Konvention schafft ein weltweit anwend-
bares und umfassendes Regelungswerk 
gegen Korruption. Sie enthält Regelun-
gen für den präventiv-organisatorischen 
und strafrechtlichen Bereich sowie Be-
stimmungen zur Verbesserung der inter-
nationalen Zusammenarbeit, aufgeglie-
dert in vier Themenbereiche: Präventive 
Maßnahmen, Kriminalisierung und Straf-
verfolgung, Internationale Kooperation 
und Asset Recovery. Die Konferenz 
der Vertragsstaaten entwickelte einen 
Review Mechanism, welcher 2010-2015 
mit dem ersten Review Cycle (Themen: 
Criminalization, International Cooperati-
on) begann und 2016 den zweiten Zy-
klus (Themen: Prevention, Asset Reco-
very) startete. 

United Nations Office
on Drugs and Crime
(UNODC)
Die Aufgabe ist die Unterstützung von 
Mitgliedsstaaten der UN bei der Be-
kämpfung von Korruption, organisier-
ter Kriminalität, Terrorismus, Drogenhan-
del sowie bei Kriminalitätsprävention und 
Strafrechtsreformen. 1997 gegründet, 
beschäftigt UNODC ungefähr 500 Mit-
arbeiter weltweit. Der Sitz von UNODC 
ist in Wien, darüber hinaus gibt es 20 
Außendienstbüros sowie Verbindungs-
büros in New York und Brüssel.

Unparteilichkeit –
Unbestechlichkeit
Die selbstlose, uneigennützige, auf kei-
nen persönlichen Vorteil bedachte Füh-
rung der Amtsgeschäfte ist eine we-
sentliche Grundlage des öffentlichen 
Dienstes. Öffentlich Bedienstete haben 
daher die ihnen übertragenen Geschäfte 
unter Beachtung der geltenden Rechts-
ordnung treu, gewissenhaft, engagiert 
und unparteilich mit den ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu besorgen. 
Weiters haben sie in ihrem gesamten 
Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, 
dass das Vertrauen der Allgemeinheit in 
die sachliche Wahrnehmung ihrer dienst-
lichen Aufgaben erhalten bleibt. Nur wer 
unbefangen ist, kann eine objektive und 
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unparteiliche Entscheidung treffen. Wer 
– obwohl befangen – Amtshandlungen 
z.B. für sich oder nahe Angehörige vor-
nimmt, macht sich dienstrechtlich ver-
antwortlich. Eine rechtswidrige Auf-
gabenwahrnehmung zum Vorteil jener 
Person, gegenüber der Befangenheit 
vorliegt, kann strafrechtlich Amtsmiss-
brauch oder Untreue bedeuten. Da die 
Vorteilsannahme jedenfalls zum An-
schein der Befangenheit führt und da-
mit einem unbefangenen Handeln ent-
gegensteht, zählt Unbestechlichkeit zu 
den unabdingbaren Voraussetzungen je-
der geordneten Amtstätigkeit.

vgl. § 43 Beamtendienstrechtsgesetz 

Untreue
Den mit 01.01.2016 geänderten Straf-
tatbestand verwirklicht, wer seine Befug-
nis, über fremdes Vermögen zu verfügen 
oder einen anderen zu verpfl ichten, wis-
sentlich missbraucht und dadurch den 
anderen am Vermögen schädigt. Dem-
entsprechend missbraucht jemand sei-
ne Befugnis, wer in unvertretbarer Weise 
gegen solche Regeln verstößt, die dem 
Vermögensschutz des wirtschaftlich Be-
rechtigten dienen.

vgl. § 153 StGB

Verbands-
verantwortlichkeit
Ein Verband ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen für Straftaten verant-
wortlich, welche eine ihm zurechenbare 
Entscheidungsträgerin oder ein ihm zu-
rechenbarer Entscheidungsträger sowie 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
verübt hat. In einem solchen Fall besteht 
eine Verantwortlichkeit des Verbandes 
neben der Verantwortlichkeit der natür-
lichen Person selbst. Das Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetz (VbVG) regelt, un-
ter welchen Voraussetzungen Verbände 
für Straftaten verantwortlich sind und wie 
sie sanktioniert werden.

Für Straftaten einer Entscheidungsträ-
gerin bzw. eines Entscheidungsträgers 
ist der Verband verantwortlich, wenn 
die Entscheidungsträgerin oder der 
Entscheidungsträger als solcher die Tat 
rechtswidrig und schuldhaft begangen 
bat. Für Straftaten von Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern ist der Verband hin-
gegen dann verantwortlich, wenn die-
ser den Sachverhalt rechtswidrig ver-
wirklicht hat und die Begehung der Tat 
dadurch ermöglicht oder wesentlich er-
leichtert wurde, dass die entscheidende 
Person sorgfaltswidrig handelte, insbe-
sondere wenn organisatorische, techni-
sche oder personelle Maßnahmen zur 
Verhinderung solcher Taten unterlassen 
wurden (Organisationsverschulden). 
In beiden Fällen ist der Verband verant-
wortlich, wenn die Tat zu Gunsten des 
Verbandes begangen wurde oder wenn 
durch die Tat Pflichten verletzt wurden, 
die den Verband betreffen.

Verbotene
Intervention
Wenn jemand für sich oder Dritte ei-
nen Vorteil fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, dass er einen un-
gebührlichen Einfluss auf die Entschei-
dungsfindung einer Amtsträgerin oder 
eines Amtsträgers nimmt, spricht man 
von verbotener Intervention. Die Profi-
teurin und der Profiteur einer Interven-
tion muss also nicht notwendigerweise 
direkt Einfluss auf die Amtsträgerin oder 
den Amtsträger nehmen, um eine straf-
bare Handlung zu begehen – auch die 
Nutzung einer vermittelnden Person ist 
unzulässig.

vgl. § 308 StGB

Vergabewesen/
-recht
Bedeutet die Vergabe von Aufträgen 
der öffentlichen Hand an den privaten 
Sektor, von der Beschaffung von Bü-
romaterialien bis zum Auftrag für einen 
Gebäudebau. Die dafür gesetzlich fest-
gelegten Vorschriften stellen das Verga-
berecht dar. Das österreichische Verga-
berecht gilt nicht nur für den Staat als 
Auftraggeberin oder Auftraggeber, son-
dern umfasst auch private Auftraggebe-
rinnen und Auftraggeber, wenn diese im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen, z.B. beim Bau von Kranken-
häusern oder Kindergärten durch private 
Betreiberinnen und Betreiber (Sektoren-
auftraggeberinnen und Sektorenauftrag-
geber), oder bei der Teilnahme an EU-
geförderten Projekten, wenn in diesem 
Zusammenhang Aufträge an Dritte ver-
geben werden.

Verhaltenskodex
Der sogennante Code of Conduct ei-
ner Organisation ist eine Sammlung von 
Verhaltensempfehlungen, die sich ein 
Unternehmen über die rechtlichen Rah-
menbedingungen (die gegebenenfalls 
ebenfalls Erwähnung finden können) hi-
nausgehend freiwillig auferlegt. Der Ver-
haltenskodex soll Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter informieren, welches Verhal-
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ten im Unternehmen in bestimmten, po-
tentiell kritischen Situationen gewünscht 
bzw. gefordert wird, und bei der Umset-
zung helfen. 

Veruntreuung
Ist die Zueignung von anvertrautem Gut 
zur eigenen Bereicherung oder der Be-
reicherung Dritter. Im Zusammenhang 
mit Korruption ist der Straftatbestand 
der Veruntreuung meist dann relevant, 
wenn zugunsten Dritter für eine Gegen-
leistung veruntreut wird.

vgl. §133 StGB

Vier-Augen-Prinzip
Dieses besagt, dass bei wichtigen Ent-
scheidungen mindestens zwei Personen 
in den Entscheidungsprozess involviert 
sein müssen, sprich es muss mindes-
tens eine weitere Person (vier statt zwei 
Augen) als Kontrollinstanz den Vorgang 
überwachen. Es gilt als zentrales Ele-
ment eines internen Kontrollsystems.

Vorteil
Der Begriff umfasst nicht nur Vermö-
genswerte, sondern auch immaterielle 
Zuwendungen. Um als solcher zu gel-
ten, muss der Vorteil Empfängerinnen 

und Empfänger besser stellen als zuvor. 
Leistungen, die im Rahmen von adäqua-
ten Austauschverhältnissen (wie z.B. 
angemessene Bezahlung für Vortrags-
tätigkeit) angeboten und entgegenge-
nommen werden, fallen nicht unter den 
Begriff des Vorteils.

Vorteilsannahme –
Vorteilszuwendung
Der Straftatbestand der Vorteilsannah-
me betrifft die Amtsträgerin oder den 
Amtsträger, welche sich einen Vorteil 
versprechen oder gewähren lassen. Die 
Vorteilszuwendung beschreibt im öster-
reichischen Strafrecht Zuwendungen 
an Amtsträgerinnen und Amtsträger 
für pflichtgemäße Amtsgeschäfte. Für 
beide Seiten gilt dieselbe Strafdrohung. 
Die Vorteilszuwendung für pflichtwidri-
ge Amtsgeschäfte fällt unter den Straf-
tatbestand der Bestechung/Bestech-
lichkeit. 
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Weisungsrat
Dieser ist organisatorisch an die General-
prokuratur angebunden und wird in Fällen 
der Befangenheit einer Bundesministerin 
oder eines Bundesministers, bei Verfah-
ren gegen oberste Organe der Vollzie-
hung oder der ordentlichen Gerichtsbar-
keit, in Verfahren, in denen eine Weisung 
zur Sachbehandlung in einem bestimm-
ten Verfahren erteilt werden soll sowie in 
Fällen mit außergewöhnlichem öffentli-
chen Interesse, in die Entscheidung ein-
bezogen. Es gibt somit keine Weisungen 
der Justizministerin oder des Justizmi-
nisters an die Staatsanwaltschaft ohne 
Einbindung des Weisungsrats, dessen 
Mitglieder unabhängig und nicht wei-
sungsgebunden sind. Die Sitzungen und 
Abstimmungen des Weisungsrats sind 
nicht öffentlich (vgl. § 29a, 29b Staats-
anwaltschaftsgesetz). Im jährlichen Wei-
sungsbericht des Bundesministeriums für 
Justiz an das Parlament fi nden sich Fäl-
le, bei denen den Äußerungen des Wei-
sungsrats nicht Folge geleistet wurde.

vgl. § 29a, 29b Staatsanwaltschaftsgesetz

Whistleblowing
Bezeichnet die Meldung von Missständen 
oder strafbarem Fehlverhalten, die bislang 
verdeckt waren. Whistleblowerinnen und 
Whistleblower werden jene Personen ge-
nannt, die solche Missstände ans Tages-
licht bringen. Diese versuchen im guten 
Glauben, das Problem zunächst intern 
zu melden, und somit dem Unternehmen 
oder der Institution zu helfen, weiteren 
Schaden zu vermeiden. Doch wenn die-
ser Weg keinen Erfolg zeigt oder sogar zu 
Repressionen gegen Whistleblowerinnen 
und Whistleblower führt, wählen diese oft 
den Weg an die Öffentlichkeit – was einen 
massiven Reputationsschaden und regel-
mäßig auch strafrechtliche Konsequenzen 
für das betroffene Unternehmen mit sich 
bringt. Die Abgabe einer Meldung erfolgt 
idealerweise über im Unternehmen an-
gebotene Whistleblowing-Kanäle. Ent-
scheidend ist, dass dieses System je-
derzeit zur Verfügung steht, idealerweise 
die Anonymität der Meldenden gewähr-
leistet, die Bearbeitung der Meldung tat-
sächlich erfolgt und im Unternehmen klar 
kommuniziert wird, was mit einer solchen 
Hotline bezweckt wird (klare Abgrenzung 
zum „Denunziantentum“). Arbeitsrecht-
liche und datenschutzrechtliche Para-
meter sind ebenfalls zu beachten. Damit 
Whistleblower zukünftig besser vor nega-
tiven Konsequenzen und Repressalien, 
wie beispielsweise einer Kündigung, Ver-
setzung oder Einschüchterung, geschützt 
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sind, ist am 16.12.2019 die EU-Wistle-
blowing-Richtlinie in Kraft getreten (siehe 
dazu Hinweisgeberinnensystem und 
Hinweisgebersystem).

White Collar Crime
Zum Kernbereich von „White Collar 
Crime“ bzw. des Wirtschaftsstrafrechts 
zählen Bilanzdelikte, Korruptionsdelikte, 
Abgaben- und Steuerdelikte, Untreue, 
Insolvenzdelikte, Betrug und Diebstahl 
geistigen Eigentums.

Zentrale Staats-
anwaltschaft 
zur Verfolgung 
von Wirtschafts-
strafsachen und 
Korruption (WKStA)
Die Zuständigkeit umfasst abgesehen 
von Amts- und Korruptionsdelikten auch 
Wirtschafts- und Finanzdelikte ab einer 
Schadenssumme von 5 Millionen Euro. 
Die WKStA ist die Nachfolgebehörde der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft, welche 
im Januar 2009 ihre Tätigkeit aufnahm, 
mit erweiterten Kompetenzen zur spezi-
ellen Bewältigung von überdurchschnitt-
lich komplexen Verfahren. Eine Beson-
derheit dieser Staatsanwaltschaft sind 
die dort tätigen Experten aus dem Fi-
nanz-, Wirtschafts- und IT-Bereich. Sitz 
der WKStA ist Wien, seit 2015 gibt es 
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Außenstellen mit Standorten in Graz, 
Linz und Innsbruck.

Zentralisierte
Korruption
Bezieht sich auf den Umfang des Ein-
flusses der obersten Funktionsträger 
und Organe einer Organisation, einer 
Behörde oder auch eines Unterneh-
mens. Bei der zentralisierten Korruption 
geben ebendiese den Umfang korrupter 
Tätigkeiten vor, sowie die ihnen zuste-
henden Teile. Die Erträge werden erst an 
die obersten Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger sowie Organe geleitet, 
diese nehmen eine Verteilung unter den 
involvierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowei Beamtinnen und Beam-
ten vor.

Zero Tolerance Policy
Gemäß dieser lässt sich kriminelles Ver-
halten am effektivsten bekämpfen, in-
dem man schon gegen kleine Delik-
te und Regelverstöße konsequent und 
ohne Ansehen der Person vorgeht. Ziel 
der „Zero Tolerance Policy“ ist es, der 
Kriminalität schon im frühestmöglichen 
Stadium zu begegnen, um deren Aus-
breitung zu vermeiden.

Zwei-Klassen-
Medizin
Unter dem Begriff versteht man die Un-
gleichbehandlung von Patientinnen und 
Patienten abhängig davon, ob diese 
eine private Zusatzversicherung haben, 
die über die von der Versicherung ge-
deckten Leistungen (z.B. Einzel- oder 
Doppel- statt Mehrbettzimmer) hinaus-
gehen, so dass Privatpatientinnen und 
Privatpatienten z.B. auch bei Wartelis-
ten für Operationen vorgereiht werden. 
Aufgrund von zahlreichen anderen mög-
lichen Grundlagen für Ungleichbehand-
lungen im Gesundheitssystem, die über 
die erwähnte Versicherungskomponente 
hinausgehen, wird mittlerweile auch der 
Begriff Mehrklassen-Medizin genutzt. 
Beispiele hierfür sind etwa die Praxis, 
Ärztinnen und Ärzte in der Privatordi-
nation zu konsultieren und sich damit 
den Status als Privatpatientin und Pri-
vatpatient im Krankenhaus zu sichern, 
Interventionen von politischen Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungs-
trägern oder Kuvertmedizin.
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Abkürzungs-
verzeichnis 

AktG Aktiengesetz

BAK  siehe Bundesamt zur  
Korruptions prävention  
und Korruptions-
bekämpfung

BPI siehe Bribe Payers Index

B-VG Bundesverfassungsge-
setz 

CFE  siehe Certified Fraud  
Examiner

CMS  siehe Compliance  
Management System

COI siehe Conflict of Interest

CoSP  siehe Konferenz  
der Vertragsstaaten  
des Über ein kommens 
der Vereinten Nationen 
gegen Korruption

CPI  siehe Corruption  
Perceptions Index

DFP  siehe Diplom-
fortbildungspunkte

 

EACN  siehe European Partners 
Against Corruption /  
European contact-point  
network against  
corruption

EPAC  siehe European Partners 
Against Corruption /  
European contact-point 
network against  
corruption

EU Europäische Union

FATF  siehe Financial Action  
Task Force

FCPA  siehe Foreign Corrupt  
Practices Act

GCB  siehe Global Corruption  
Barometer

GmbHG  Gesetz über  
Gesell schaften mit  
beschränkter Haftung

GRECO  siehe Groupe d’Etats  
contre la Corruption

GRI  siehe Global Reporting  
Initiative
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IACA  siehe Internationale  
Anti-Korruptions-
akademie

ICC  siehe Internationale  
Handelskammer

IP siehe Integritätspakt

MAR  Market Abuse Regulation 
/ Marktmissbrauchs- 
verordnung

NaDiVeG  Nachhaltigkeits- 
und Diversitätsver-
besserungs gesetz

ÖCGK  siehe Corporate  
Governance Kodex,  
Österreichischer

OGP  siehe Open Government 
Partnership

OLAF  siehe Office européen  
de lutte anti-fraude

PACI  siehe World Economic   
Forum – Partnering 
Against Corruption  
Initiative

PEP  siehe Politically  
Exposed Person

SDGs  siehe UN Sustainable  
Development Goals

StAR  siehe Stolen Asset  
Recovery Initiative 

StGB Strafgesetzbuch

StGB Strafprozessordnung

StRK  siehe Strafrechtsüberein-
kommen des Europarats 
über Korruption

TI  siehe Transparency  
International

UGB  Unternehmens-
gesetzbuch

UNCAC  siehe United Nations  
Convention Against  
Corruption

UNODC  siehe United Nations  
Office on Drugs and 
Crime

UNTOC  siehe United Nations  
Convention against  
Transnational Organized 
Crime

VbVG  Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz

WKStA  siehe Zentrale  
Staats anwaltschaft  
zur Verfolgung von  
Wirtschaftsstrafsachen 
und Korruption

ZivRK  siehe Zivilrechtsüberein-
kommen des Europarats 
über Korruption
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UNTERSTÜTZEN SIE TI-AUSTRIA
Transparency International Austria fi nanziert sich ausschließlich 
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Als Sponsor und Mitglied 

von TI-Austria erhalten Sie regelmäßig Informationen zu unseren Projekten 
sowie Einladungen zu Veranstaltungen mit hochrangigen Persönlichkeiten. 

Transparency International Austria ist Träger 
des Österreichischen Spendengütesiegels. 

Werden Sie Mitglied von TI-Austria und stärken Sie 
die Koalition gegen Korruption mit Ihrer Spende!

Spendenkonto: 
Transparency International Austria
IBAN: AT66 2011 1283 4772 4400

BIC/Swift: GIBAATWW
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